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S 63
der zücherifchen Stantsberfafjung

vom 18, April 1869.

 

Die Glaubens, Kultus und Lehrfreiheit ift gewährleiftet. Die

bürgerlichen Rechte und Pflichten find unabhängig vom Glaubensbe-

fenntnifje.

Jeder Zwang gegen Gemeinden, Genoffenfchaften und Einzelne
iftt ausgefchloffen.

Die evangelifche Landeskirche und die übrigen fichlichen Genofien=

haften orbnen ihre Rultusverhältniffe felbftirändig unter Dberaufficht

des Staates.

Die Drganifation der erftern, mita jedes Gewifjeng-

zwanges, beitimmt das Gejeb.

Der Staat übernimmt im gemeinen die bisherigen Leiftungen

für firhlihe Bedürfniffe.



Am 1. Mai 1859 beichloß die Kirchgemeindeverfammlung

Andelfingen den Umbau des Kirhthurms, welcher Bejchluß
im Weitern zur Folge hatte: den Neubau des Kichthurmg,

die Anfhaffung eines neuen Geläutes ımd einer Kicchthurm-

uhr, die Verlängerungder Kirhe und eine neue Beituhlung.

Die Anzlagen für diefe Bauten betrugen 222947 Fr. 62 Rp.,

und e3 wurde die diesfällige Nechnung am 15. Auguft 1865

von der Kirchgemeinde genehmigt. Behufs Amortifation diejer

Schuld wurden vom Jahre 1860 an Steuern erhoben, welche

vom Jahre 1860—1869 mit Ausnahme des Zeitraumes von

1862—1865, während welchen fih die Diffiventen (Frau

Baron Suer-Wart und Genofjen) nicht in Andelfingen auf

hielten, auch von diejen bezahlt wurden. Am 22. Mai 1870

beichloß die Kirchgemeinde neuerdings eine Steuer von AP/oo,

deren Bezahlung aber von den Dilfiventen verweigert wurde,

indem fie geltend machten, fie jeien jhon im Yahre 1854

- aus der Landeskirche ausgetreten, und durch Art. 63 der

Verfaffung vom 18. April 1869 jei jeder Zwang in Glauben®-

fachen gegen Gemeinden, Genofjenjchaften und Einzelne aug-

gejhloffen. Dieje Berfaffungsbeftimmung ei gemäß Ziff. 4

der Uebergangsbeftimmungen mit der Annahme der Verfafluug

duch das Volk in Kraft getreten umd dadurch $ 210 des

Gemeindegejees bezüglich der Kirchenfteuern jofort aufgehoben
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worden. Die Diffidenten beriefen fih im Weitern no auf
einen Nefufalentfheid des Negierungsrathes vom 5. März

1870, dur welchen der Rekurrent, Zojeph Elfener, von

Rappersweil, mohnhaft in Außerfihl, welcher feinen Austritt

aus der Fatholiichen Kirche erklärt hatte, mit der Begründung

von der Bezahlung der Kirchenfteuern befreit wurde, daß nad

Art. 63 der Verfaffung jeder Zwang in Glaubenzfachen ge

gen Gemeinden, Genofjenihaften und Einzelne ausgejchloffen

fei und daß eg einer Firdlichen Genofjenfchaft nicht zuftehe

einem Einzelnen gegenüber, der fih von ihr, gleichviel aus

melder Veranlafjung, Losgejagt, die Forderung zu ftellen,

daß er in ziviler Beziehung, d. h. hinfichtlich der Steuerpflicht,

fo lange ihr anzugehören habe, biß er einer andern SuRz
genofienihaft perjünlich beigetreten jei.

Die Kirhenpflege Andelfingen anerkannte, daß die Be

Twerdeführerinnen Schon im Jahr 1854 ihren Austritt aus

der Landezfiche förmlich erklärt haben, dagegen beftritt fie,

daß Art, 63 der Berfaflung auf die ökonomifchen Berhält-

niffe fi beziehe; demmach beftehe $ 210 des Gemeindegejeges
no in Kraft und im Uebrigen werde die Steuer nit für

Ipezielle Kultuszwede verlangt, da Kichthurm, Uhr und Ge
läute nit ausjchließlich diejen dienen.

Der Bezirksrath) Andelfingen hieß durch Entjdheid vom

4. März 1871 die SHteuerforderung der Kirchenpflege gut,

indem er den im Jahre 1854 erfolgten Austritt der Be

Thwerdeführerinnen aus der Landesfiche für unerheblich er-

Härte, da der frühern Berfaffung und dem aus derjelben

hervorgegangenen Gemeindegefeß die Befreiung von der Steuer:

pfliht als Folge einer Aenderung im Glaubengbefenntnifje

fremd gemefen jei.

Gegenüber der Auffaffung des Art. 63 betreffend die

Steuerpflicht, wie fie von den Beichwerdeführerinnen aufge:

ftellt worden, verweist jodann der Bezirferath auf die That-
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fache, daß die Beftimmung des erften Verfaffungsentwurfes

vom 3. Dezember 1868, wonadh für die rein Eirhlihen Be

dürfniffe der Kirchgemeinden nur diejenigen Öemeindeange:

bhörigen fteuerpflichtig fein follen, welche der betreffenden Firch-

lihen Genofjenfhaft angehören, in der vom Volke angenom-

menen Berfaffung fehle. Endlich Fönne man nicht beftreiten,

daß jowohl der Kicchthurm als auch das Geläute und die

Uhr in vielfacher Beziehung gemeindlihen Zmeden dienen,

wobei jich aber eine beftimmte Grenze nicht ziehen lafje.

Gegen diejen Entjcheid appellirten die Diffidenten an
den Regierungsrath.

Daraufhin _fällte der hohe Negierungsrath unterm 24.

Suni 1871 folgenden Bejcheid:

Sn Saden

der Frau Baron von Suber-Wart und der Fräulein Anna

von Suler-Wart in Andelfingen, Beklagte und Appel-

lantinnen

gegen
die Kirchgemeinde Andelfingen, vertreten durch ihre Kirchenz

pflege, Klägerin und Appellatin }
betreffend Steuerpflicht

ergibt ji:
A—E. Siehe die faktifhen Ergebniffe des eritinftanz-

lichen Artheils.
F. Unterm 4. März d. 3. hat der Bezirfsrath Andels

furgen erkannt: F a
1. Die Beklagten find verpflichtet, die von der Kirchger
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meinde Andelfingen pro 1870 bejhloffene Kirhthurm
baufteuer von 4 per mille zu bezahlen.

2. Tragen diejelben die Koften.
3. Mittheilung, Eröffnung der Appellationzfrift.

G. Mit Eingabe vom 21. April haben die Beklagten

gegen diejen Entjheid appellirt und zur Begründung der Ap-

pellation den Sat vorangeftellt, daß nach der neuen Verfaf-

fung jelbftverftändlich Niemand mehr gezwungen werden Fönne,

Steuern an eine Eirchlihe Genofjenfhaft zu bezahlen, die er

nicht mehr anerfenne und mit der er nit? mehr zu Schaffen

habe. Nah Art. 63 Abjat 5 der Verfaffung übernehme

nämlih der Staat die bisherigen Leiftungen für Eirchliche

Bedürfniffe der Landeskirche, während die andern religiöfen

Genofjeni&haften für ihre Bedürfniffe allein zu forgen haben.

Daß bei Beerdigungen die Gebäulichkeiten und Gloden der

teformirten Kirche von andern religiöfen Genoffenjchaften be

nugt werden können, möge jolchen genehm fein, die überhaupt

noch eines Klerus bedürfen, aber fie, die Beklagten, werden

ihrerjeit3 von jenem Zugeftändniffe keinen Gebrauch maden.

C3 werde anerkannt, daß fie, die Beklagten, fih jchon
im Jahre 1854 von der zürdherifchen Landeskirche getrennt

haben und biedurch haben fie gemäß $ 2 de3 Kitchengejebes

al3 fürmlih aus der Landeskirche Gefchievene das Recht ver-

loren, in Eirhlichen Verfammlungen zu rathen, zu ftimmen,

zu wählen z. Sodann jeien fie jhon jeit dem Jahre 1857

abwejerd gemwejen und haben jomit nicht wiffen fünnen, was

die Kirchgemeinde Andelfingen am 1. Mai 1859 befchlofjen
habe; diefe Verfammlung habe alfo ohne ihre, der Beklagten,
Mitwirkung eine Schuld kontrahirt.

Sodann jprede Art. 63 Abjat 3 der Verfaffung nicht

von „rein firhlihen Bebürfniffen“, jondern von „Rultusver-

hältniffen.” Zu diejfen leßtern gehören nothwendig Kirche,

Kirhthurm und Geläute, denn wenn diefe auch noch andern
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Zmweden dienen, jo fei dieje rein zufällig und nod Niemand

habe für jolche Nebenzwede Kirchen, Kichthürme oder Geläute

angejhafft. Die Erjtellung von Kirchen, Kanzel, Altar, Dr:

gel und Kirhthurm jei eine rein Firchliche Angelegenheit und

da fie, die Beklagten, nicht der Kirchgemeinde Andelfingen

angehören, welche diefe Anjchaffungen von fih aus und ohne

ihr, der Beklagten, Zuthun bejchloffen habe, jo folge hieraus,

da in Glaubensjachen jeder Zwang gegen dritte ausgejchlofjen

fei, daß fie, die Beklagten, nicht verpflichtet jeien, an jene

Anihaffungen Steuern zu bezahlen.

63 jei an der Zeit, daß der Negierungsrath den Anz,

hängern der Zandesktiche den Standpunkt Elar mache, damit

fie erkennen, daß fie gegenüber andern Religionsgenoffen noch
genug Vorrechte befiten und daß die Zeit vorbei jei, wo dieje

andern Religionsgenofjen den landesfichlihen Tempel, Altäre

und Kirhenftühle haben exjtellen müffen. Der Staat habe

feine Konfejfion, er jei weder fatholiih noch reformirt; er

habe aljo au fein Necht und Fein Sntereffe, irgend einen

feiner Bürger zu zwingen, an eine Religionsgenofjenjchaft,

der er nicht freiwillig beigetreten jei, Steuern zu bezahlen.

Au fie, die Beklagten, haben ihre religiöfe Ueberzeugung,

für melde fie nicht unbedeutende Opfer bringen, e& fei ihnen

aber noch nie eingefallen, hiefür die Gelobeutel der Landes:

Eirhlihen in Anspruch zu nehmen, weshalb au die letern

fie, die Beklagten, in Nuhe lafjen mögen. Die Monopole

ver Landeskirche haben fich überlebt und es jei zu hoffen,

daß die Negierung des Kantons Züri dazu Hand bieten

werde, verlebte Inftitute zu galvanifiren.

H. Namen? der Kirchenpflege Andelfingen hat Herr
Fürjpred) Hasler in feiner Beantwortung der Appellation die

zur Entjeheidung kommende Rechtsfrage dahin formulirt:

SR durd) Art. 63 der neuen Berfaffung, welcher gemäß

Ziffer 4 der Webergangsbeftimmungen allerdings jofort und
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von jeiner Weiterentwidlung duch die Gejeggebung in Kraft

trat, dem $ 210 des Gemeindegefeges in dem Sinne und

Umfange derogirt worden, daß die Beklagten unter Berufung

auf ihren Austritt aus der Landeskirche fihh kurzweg der in

Stage liegenden Steuer entziehen können ?

Herr Hasler verneint diefe Frage aus folgenden Gründen:

1. Wenn auch die Beitinmung des Art. 63 der Ver:

fafiung betreffend den Ausfhluß jeden Zwanges in Glaubens:

jfachen jofort und vor ihrer Weiterentwidlung dur) die Ges

jeßgebung in Kraft getreten fei und wenn auch in diefer Be-

ftimmung rüdjihtlih der Steuerpflicht der Sinn liegen Sollte,
daß Niemand dürfe gezwungen werden, an Ausgaben einer

firhlichen Genofjenfhaft, der er nicht angehören wolle, mit-

tragen zu helfen, jo fönne doch rücfichtlich der Kirchenfteuern

der Landeskirhe diefe Steuerbefreiung darum jachnatürkich
erit mit der Weiterentwiclung durch die Gejeßgebung feftge-

ftellt und eingeführt werden, weil zur Zeit die Verfolgung

- jolher öffentlicher Zwecke, die nicht Firchlicher reip. nicht rein

fichlicher Natur feien, noch in den Bereich der Landeskirche

gehören, fo daß nothmwendig zuert auf dem Wege der Gefeh-

gebung cine Bereinigung und Ausfcheidung der eigentlichen

Aultuszwerke der Kandeskirhe eintreten müfle, che die Ber-

legung der Kirchenftenern auf die der Landeskirche mit ihrem

freien Willen Angehörigen eingefcyränkt werden könne.

Herr Hasler begründet diefen Sab damit, daß aus der

Snerafttretung einer Verfaffungsbeftimmung nicht folge, dat

fie aud) auf das Unmögliche angewendet werden joile.. Wenn

vielmehr in einem einzelnen Zweige der Anwendung ftörende

Hindernifje da jeien, die vorerft weggeräumt werden müfjen,

jo müffe au in diejem einzelnen Zweige die Anwendung

filtiet bleiben. Der Verfaffungsartifel babe ‚einen meitern

und vieljeitigen Inhalt; der Beltenerungspunkt jei nur ein

Biweig diejes nhaltes. Wenn diefer Zweig au noch nicht
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zur Anwendung gebradht werden fönne, jo dürfe man darum

noch nicht jagen, es jei der Art. 63 nicht in Kraft gejeßt:

Nun verfolge unjere Kirchgemeinde jehr verjhiedene Staat:

zwede, von denen ein großer Theil gar nicht oder meriger

firhliher Natur jei (Begräbnißplat, Gloden :2c.). Die Aus:

gabe der Kirchgemeinde, die Kirchenfteuer beziffere jih aljo

durhaus nicht blos aus den Ausgaben für Kultuszwede der

Sandestirhe. ES ift daher auch feine Nede davon, daß der

Gemeindsfteuerpflichtige fich durch feinen bloßen Austritt aus

der Landeskirche all den Ausgaben entziehen fönne, die jegt

als Kicchenfteuern verlegt werden. Die Ausiheidung nun der

wirklichen Kultuszwede, Eirhlihen Ausgaben, rejp. die Ein:

Ihränfung der Landestirhe auf eine reine Ficchliche Genoen:
haft jei offenbar jo wichtig und jchmierig, daß fie nur auf

dem Wege des Gejeges geordnet werden könne, und bis zum
Erlaß diejes Gejeßes jei daher die Kirchenfteuer gemäß $ 210

de3 Gemeindegejeges zu verlegen.
2. Wenn aber aud) richtig fein jollte, daß die Ziff. 4 der

Uebergangsbeftimmungen zu der Verfaffung die jofortige An-
wendung des Art. 63 au rüdfichtlih der Aufhebung des

Steuerzwanges verlange, jo jei damit die Steuerfrage jchon

in der Richtung noch nicht entjhieden, als weiter in Frage

fommte, ob diefe Aufhebung der Steuerpflicht au) Plab greife

für die beim Infrafttreten der neuen Verfaffung bereits be
ftandenen, noch jo außerordentlihen und großen Schulden

einer Kirchgemeinde, und es fommen dabei jo eigenthümliche

rechtliche Verhältniffe in Betraht, daß die Frage wiederum

richtigerweife nur durch die Gefeßgebung gelöst werde und

. daß daher bis zu diefer Weiterentwidlung durd ein Gefet

der $ 210 des Gemeindegefekes wenigftens mit Beyig auf

die frühern Schulden der Kirchgemeinde zur Anwendung zu

bringen ift. Mit Bezug hierauf findet Herr Hasler nad) der

privatrehtlihen Seite der Sadhe hin folgende Schwierigkeiten:
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Nac) den SS 19, 26und 42 des Privatgejeßbuches werde

die Verfaffung der ftaatlihen und kirchlihen Korporationen

durd) die StaatEverfaffung und die organischen Gejege beftimmt

und gejchehe die Auflöfung oder Umgeltaltung diejer Korpo:

rationen nah) Maßgabe der organijchen Gejege. Seines Er-

achtens liege nun in dem Art. 63 der neuen Verfafjung, wenn

derjelbe es jedem Gemeindseinwohner freiltelle, durch eine

Austrittgerflärung fi) jteuerfrei zu machen, nichts geringeres

als die Auflöfung der bisherigen faatlichen Korporation der

Kirdygemeinde und was an die Stelle trete, jei nicht jomwohl

eine Umgeftaltung als vielmehr das neue Gebilde einer Kor-

poration. Die bisherige Kirchgemeinde habe aus allen Bür-

gern und Niedergelafjenen der Gemeinde bejtanden; auf diejer
jeweilig gegebenen fichern Körperjchaft haben die. Schulden

der Gemeinde, die durch die Kirchenjteuer verlegt worden

feien, geruht. Die neue Kirchgemeinde dagegen wäre ein Wejen,

fo unfiher und hinfällig in feiner Geftalt, wie in feiner Eri-

ftenz; e3 beftünde lediglih aus denjenigen Menjchen eines

Örtlihen Kreijes, die nach ihrem freien Willen ihm angehören

würden und nur auf jo lange, als fie ihm angehören wollten.

Ein jold Gebilde jei gar feine eigentliche ftaatliche Kor:

poration mehr; eS jei nicht viel mehr als ein bloßer Frommer

Wunjd des Staates. Wenn nun die alte Kirchgemeinde wie

im vorliegenden Falle einige hunderttaujend Franken Schul

ven habe, fa verfteje es fid) doch nidyt von felbfi, daß diefe

Schulden einfad) auf die neue Birchgemeinde des Art. 63 der

neuen Berfaffung übergehen und daß ji in Folge dejjen die

Streditoren der alten Kicchgemeinde dieje neue Kirchgemeinde

als ihren nunmehrigen Schuldner gefallen lafjen müffen.

Dieje Krenitoren haben in der alten Kirchgemeinde, als dem
zwangsweile firirten Snbegriffe allen Steuerfapital der Bür-

ger und Niedergelafjenen, jede wünjchbare Garantie für ihre

Guthaben gehabt und es liege daher nicht ohne Weiteres in
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der Gewalt des Staates, diejen ihren Schuldner zu entreißen

und ihnen an dejjen Stelle eine Fiktion zu jeßen, welcher nichts

inne wohne, als Zufall und guter Wille. Der Staat fönne

dieje Gewalt nicht in- der Form ausüben, daß er diejelbe

einfach al3 der Ausfluß des Art. 63 der neuen Verfaffung,

welcher jeden Zwang in Eirchlichen Dingen ausjchließe, erkläre;

denn jchon der $ 42 des Privatgejegbuches gebiete, daß dieje

wichtige Umgeftaltung der ftaatlihen Korporation erft nad)

Vapgabe eines organiichen Gejeges erfolge, weshalb bi3 zum

Erlaffe diejes Gejeges wenigitens die Schulden der alten

Kirchgemeinde von ihr gemäß $ 210 des Gemeindegejeßes zur
Bejteurung verlegt werden mülffen.

3. Glaubten aber, wieder eventuell, die Adminiftrativ:

behörden, den Art. 63 der neuen Verfaffung auch rücfichtlich

der Steuerbefreiung für alle Fälle und jofort anwenden zu

jollen, fo wäre nun aud fofort die Hauptfrage zu Löfen,

was untır den kirchlidyen und Aultuszwecken und Ausgaben

der bisherigen Kicdygemeinde zu verftehen fei; mit Bezug

auf welche Ausgabepoften der Kicdgemeinde alfo die Steuer:

 befreiung der Diffidenten eintrete. Wie fehon oben unter 1

angeführt, Fönne darüber fein Zweifel herrichen, daß die

Kirchgemeinde bis anhin eine Reihe von Zweden verfolgt
habe, die entweder gar nicht oder nur theilweife Kultusziwedke

gewejen jeien, jondern ganz oder theilweife unter die allge-

meinen öffentlichen Ausgaben der ftaatlichen Gemeinde gehören,

mit Bezug auf welche aljo jedenfalls der Art. 63 der neuen

Verfaffung eine Steuerbefreiung durch Lostrennung des

Einzelnen von der Landeskirche nicht ausjprehen wolle und
fünne,

. In dem vorliegenden Falle mun werde die Steuer ge

fordert für eine Baufchuld, die fi) aus Ausgaben beziffere,

dem-großen Haupttheile nah für die Kicchthurmbaute, Uhr

und Geläute, und zu einem Eleinen Theile für Kirchenbaute,
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(Betuhlung). Das alles jeien num Ausgaben, die nicht eigent-

liche Kultuszwede, fondern allgemein öffentliche der Gefammt:

beit der ftaatlichen Gemeinde zu gut fommende Zwede zum

Gegenftande haben. Bon der Kirhenuhr, dem Geläute und

dem dur Uhr und Geläute bedingten Kirhthurm follte das

jelbjtverftändlih fein. Aber auch die Kirche diene wenigfteng

vermifht nicht nur dem Kultus der Landeskirche, jondern

einer Reihe andermweitiger öffentliher Zwede, jo 3. B. ala

Abdankungslokalität für Gemeindeverfammlungen und vielfach

freiere, wenn auch nicht ftaatlich organifirte, jo doch dem

Willen der politiichen Gemeinde anheimgegebene Zwede, weg:
halb, wenn die Kirchen nit vorhanden wären, fie durch
andere Lofalitäten erjegt werden müßten.

Hiebei kommt in Betradt:

1. Der Art. 63 der Verfafjung, der den Grundfaß der
Glaubeng:, Kultus und Lehrfreiheit ausjpriht, und in
diefen Dingen jeden Zwang gegen Gemein: und Genoffen-
haften und Einzelne ausfhließt, ift nach Ziff. 4 der Ueber:
gangebeitimmungen der Verfaffung jofort in Kraft getreten.
&3 behaupten nun die Appellantinnen, die von der Kirhge-
meinde Andelfingen, in welcher fie wohnen, zu Steuern für
Anftalten und Bebürfniffe der Kirchgemeinde angehalten
werden wollen, fie gehören der Landeskirche nicht mehr an
und jeien deshalb mit Nücficht auf jene Verfafiungsbeftim-
mung au nicht mehr pflichtig an die Ausgaben der Kirch:
gemeinde beizutragen ; fie jagen damit, daß ihr Austritt aus
der Landeskirche auch fofort eine Löfung ihrer frühern zu der
Kirchgemeiude beftandenen Beziehungen überhaupt, namentlich
aber der ökonomischen Beziehungen bewirkt habe, weil jede
derartige Beiteuerung gegen den Willen der Nustretenden
einen Zwang gegen bdiefelben enthalten würde, welchen die
Verfaffung ausjchließe,
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2. Diefer von den Appellantinnen geogene Schluß,

dejlen Folgerungen — wäre er richtig — jelbjtverftändlich
allen denjenigen zu gute fommen müßte, welche ihren Austritt

aus der Landeskirche bereits erklärt haben, oder erklären wollen,

wäre von fo tief eingreifenden Wirkungen für die Dckonomie

und Eriftenz der Kirchgemeinden, daß zunädht allgemein die

Frage zu prüfen ift, ob überhaupt jene in Kraft getretene

Verfaffungsbeitimmung, namentlih im Zufammenhang mit

den übrigen das SKtirhenweien bejchlagenden Beftimmungen

der Verfaffung ohne die Weiterentwicklung durd) die betref-

fende Gefeßgebung jene umfajjende Wirkung haben Fönne,

die num von den Appellantinnen in Anjpruch genommen wird.

3. Durch den gleichen Art. 63 der Verfaflung ift au

die Stellung des Staates zur Landeskirche, beziehungsweije

zu den Kichgemeinden grundjäßlich feitgejeßt worden.

Die Kirchgemeinden werden auch fernerhin al3 Staatliche

Drgane anerkannt und garantirt, und es übernimmt der Staat

im Allgemeinen die bisherigen Zeiftungen für Eirchliche Bebürf:

nie. Diefe Leiltungen (kirchliche Behörden, Pfarrbefoldungen

und Auhegehalte, Unterhalt von Kirchen und Pfarrhäufern,

find nicht unbedeutend und müffen zu ?/, durd) Steuern aller

Art aufgebraht werden; zu diefen Steuern werden aber

auch die Diflidenten herangezogen, weil hier der Staat feinen

Unterjchied des religiöjen Bekenntniffes Fennt, noch Tennen

ann. Man kann nun jagen, daß der Staat jelbft, jomweit

bei diefen Steuern die öfonomijche Seite der Landeskirche

in Stege kommt, dem von der Landezfirche abweichenden

Glaubenzbefenntniß einen Zwang auflegt, er thut dies aber

wiederum deßhalb, weil die Verfafuug ihn zu den bisherigen

Feiftungen an das Kirchenwefen. verpflichtet; damit hat aber

gerade die Verfaflung den Umfang der Wirkungen jenes von

den Appellantinnen angerufenen Grundfages beftimmt, info

weit nämlich, als die Dijjidenten ala Staatsangehörige eben
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dur den Staat noch zu der Landeskirche beziehungsweije
ihrer Defonomie in dem Berhältniß der Beitragspflicht Riehen
und zwar fo, daß die Löfung diefes DBerhältniffes aud durch
den Austritt aus der Landeskirche nicht mehr ermöglicht wird.

4. Neben ‚dem Staate haben nun die einzelnen Kitchge-
meinden jelbit die weiteren öfonomifchen Leiftungen an das
Kirchenwejen zu bejtreiten ; Fönnen diefe Leiftungen nicht dur)
die Erträgniffe der Kirhengüter gededt werden, jo mülfen
fie auf dem Wege de3 Steuerbezuges ihre Befriedigung fuchen
und es hätten bis jeßt unbeftrittenermaßen auch die in der
Kirchgemeinde mwohnenden Diffidenten nah den im Ge
meindegejeg enthaltenen Grundfägen an die Bedürfniffe der
Kirchgemeinde beifteuern müfjen.

5. Die Anftalten und Einrichtungen der Kirigemeinden
wie fie fi) hiftorifch namentlich neben der Entwicklung und
Einrichtungen der politifchen Gemeinde geftaltet haben, dienen
nicht fämmtlid und ausfchlieglid rein kirchlichen Bweden,

jondern noch für Bedürfniffe, welche zu befriedigen Aufgabe
der politifchen Gemeinden oder andern Körperjchaften jein

würde. So 3. B. liegt zur Zeit no die Führung der Civil

ftandsregifter den Pfarrämtern ob, die Kirde dient als Ber-

fammlungsort für Gemeindeverfammlungen und Bereinigungen
jeder Art, die Kirdenglocken und Uhren werden für Ge-

meindezwecke benußt, der Kirchhof ift der Friedhof für Jeder-
mann und jo fort.

Dieje niht- rein Fichlihen Funktionen der Anftalten und

Einrihtungen der Kirchgemeinden find zur Zeit von diefer

noch nicht abgelöst, fie berühren auch noch den Diffidenten,
der in der Kirchgemeinde wohnt, er ann fi ihnen nicht

entziehen, weil die Kirchgemeinden auch räumlich das ganze

Gebiet de Kantons einnehmen; die Kirdgemeinde leiftet ihm

auf diefe. Weife Dienfe, die er, würde fie von dem richtigen

Drgane der politifchen Gemeinde ausgehen, der legtern durd)

AR
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Steuerbeiträge zu vergüten hätte; wenn ihm daher zugemuthet

wird, diefe Funktionen der Kirchgemeinde zu bezahlen, jo ift
auch von jeinem Standpunkte aus dieje Forderung eine be:
rechtigte, weil mit Rüdjicht auf diefe Funktionen die Kirch:

gemeinde zur Zeit noch alS Stellvertreterin der politifchen

Gemeinde angejehen werden Fan. Eine Löjung diefer Brr-
hältnifje anders als auf dem Wege der Gefeßgebung ift aber

nicht möglid, weil fie einfach no in mittelbarer oder un:

mittelbarer Beziehung ftehen zu den rein firhlichen Funktionen

der Kirchgemeinden, und weil fie im Laufe der Zeit und

unter dem Einfluffe der örtlichen Beziehungen ji) vielfach)

verjchieden geftaltet haben.

6. Bis jegt gelten and) die Biffidenten als Angehörige der

Kirchgemeinden, ihre Rechte waren die gleichen wie diejenigen

der übrigen Angehörigen, aber ebenjo au die Leiftingen;

ihr Steuervermögen wurde herangezogen für Kirchliche Brdürf-

nifje, mochten dieje die gewöhnlichen oder außerordentlihen

von der Kirchgemeindeverfammlung befchloffen fein; zogen fie

von einer Kirchgemeinde in die andere, jo traten fie dort in

die gleiche Stellung, in welder fich au die übrigen Ange-

hörigen befanden, d. h. ihr Verhältniß zu der frühern Kirch:

gemeinde war gelöst, aber an deien Stelle war dag Verhält-

niß zu der neuen Kirchgemeinde getreten, e3 war. aljo ein

Prozeß, wie er auch jest noch unbeftritten auf dem Boden

der politiihen- oder Schulgemeinden fi) fortjeßt.

7. Wäre nun die Auffaflung der Appellantinnen richtig,

jo würden mit einem Male die Beziehungen zu der Kirchge

meinde überhaupt aufhören, jede öfonomiihe Verpflichtung

würde dahin fallen, auch wenn es fi nicht blos um die lau-

fenden Bebürfniffe handelte, jondern wenn Verhältniffe in

Frage lägen, die fi) vor dem Austritt entwidelt hätten und

ihre bedeutende, namentlich öfonomijche Wirkung noch in der

Zukunft fortjegen würden, wie z.B. bei Darlehen, die zur
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lige Tilgung dur) Steuern bewerkftelligt werden müßte. Die

Konjequenz diefer Anjchauungsweile wäre die, daß, wenn

Mehrere oder Viele ihren Austritt erklären und ihre Steuern

der Kirchgemeinde entziehen würden, das Steuervermögen der

Vebrigbleibenden nicht blos die gewöhnlichen laufenden Bedürf-
niffe, jondern auch jene jchwebenden Zaften der Kirchgemeinde

zu tragen hätte und daß jchliehlih diefe MWenigen wegen
Ueberlaftung ihres Steuervermögens ebenfalls genöthigt wür-

den, ihren Austritt zu erklären und daß die Kirchgemeinde

zu einer Schatteneriftenz ohne jede öfonomijche Grundlage

herabfinfen würde. Diefe Anfchauung führt alfo faktifd zur
Auflöfung der Kirchgemeinde, deren Eriftenz die Berfaffung

garantirt; die Verfaffung kann aljo diefe Konfequenz nicht

wollen, jondern fie fann die Wirkungen jenes von den Appellan-

tinnen angejprocdhenen Prinzipes nur in dem Umfange und

Maße anerkennen, als e3 eben nicht zu jener Konjequenz führt;
d. h. jener Verfaflungsgrundjag Fanı feine volle Wirkung erft

dann entfalten, wenn die mögliche, aber fhwierige Loslöfung

der fämmtlichen Beziehungen der Diffidenten zur Tandes-

kirche auf dem Wege der Weiterentwicklung der für diefe

Rerhältniffe befiehenden Gefeßgebung Hattgefunden haben wird,

denn die in der Berfaffung klar ausgefprocdyene Stellung des

Staates zu den- Kicchgemeinden Jchließt eine Interpretation

des von den Appellantinnen angeführten Berfallungsgrund-

faßes, die zur Auflöfung der Kirdigemeinden führen würde,

aus.

Demnach hat der Negierungsrath,

nach Einficht eines Antrages der Direktion der Yuftiz

gefunden:

Die Berufung der Beklagten. jei unbegründet

und erfannt ;
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I. Die Beklagten find zur Bezahlung der ihnen von det
Kirchgemeinde Andelfingen auferlegten Kirchenfteuer verpflichtet.

Il. Tragen diejelben die Koften, die legtinftanzlichen be

ftehend in 5 Fre. Staats, 2 Fıf. Kanzlei, 2 Fık. Weibel-,
nebft den Stempel- und Ausfertigungsgebühren.

1. Mittheilung an a. die Parteien, b. den Bezirfgrath

Andelfingen, c. die Direktion der Juftiz.

Actum Zürid, den 24. Juni 1871.

Im Vamen des Kegiernngsrathes,
Der Präfident:

Sieber.
Der zweite Staatzfhreiber:

Bophard.

Ueber diefe Entfeheidung bejehwerten fi die Diffidenten
beim Bundesrathe, worauf fie von demjelben den Bejcheid

erhielten, daß er zur Zeit nicht in der Lage jei, auf die Be

fchwerde einzutreten, e8 ihnen vielmehr überlaffen mülle, „in

eriter Linie fih an den Kantonsrath von Zürich zu wenden,

weldem die Dberauffiht über die Regierung und die Hand:

habung der Kantonsverfaffung zunächit zuftehe”.
Gemäß diefer Weifung legte nun Hr. X. Härlin, Advofat

in Züri), mit Eingabe vom 11. Dezember v.$., Namens

der Diffidenten, deren Beichwerde dem Kantonsrath vor.

Aus diefer Eingabe ift bezüglich der faktiihen Verhält-
niffe, joweit diefelben nicht bereit3 in dem bisherigen mitge-

theilt find, nur bezüglich der Familie Sulzer noch Folgendes
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hervorzuheben: Vom November 1857 bis Mai 1865 habe
dieje Familie in der franzöfiihen Schweiz gewohnt, fie jei

_ alfo von Andelfingen abwejend gewejen, ala am 1. Mai 1859
die Kirhthurmbaute von der Gemeinde bejchloffen worden;

wäre fie aber auch anmwejend gewejen, jo hätte fie nach der

Beltimmung des 8 2 des Kirchengejeßes vom 25. Oftober 1831,
al3 der reformirten Kirche nicht angehörig, dabei nicht mit-
jprechen dürfen.

In rechtlicher Beziehung hält Herr Härlin der Motivi-

rung des regierungsräthlichen Entjcheides folgende Betrachtung
entgegen :

1. Art. 63 enthalte eine Halbheit und einen Widerjpruch

in fi) jelber, nämlich den, daß er auf der einen Seite jeden

Zwang in Glaubensjahen ausfhließe und beftimme, daß die

Landesfirhe und die übrigen Firhlihen Genofjenjchaften

ihre Kultusverhältnifie jelbftftändig ordnen, auf der andern

Seite dann aber erfläre, daß der Staat im Allgemeinen die

bisherigen Leiftungen für firhlihe VBedürfniffe übernehme.

 Diefe lestere Beftimmung enthalte offenbar eine Benorzugung

der Landezliche, aber auch zugleih einen Zwang und ein

Unrecht gegen die Diffidenten, indem diefe, während fie für

ihren eigenen Gottesdienft nicht unbedeutende Opfer bringen,

zu Beiträgen zur Berherrlihung eines andern Kultus, den
fie verwerfen, gezwungen werden.

Ob bei Gutheißung der Auffaffung der Diffiventen die
Kirchgemeinden im Kanton fortbeitehen Eönnen oder nicht,

fönne ihnen — den Diffidenten — völlig gleichgültig fein,
denn der Wirkungskreis diefer Gemeinde beziehe fich auf eine

Kirche, mit welcher fie nichts zu jhaffen haben.

2. Betreffend die befürchteten maffenhaften Austritte aus

der Landeskirche, ihr daheriges Zufammenbrehen und die

Qerlufte ihrer Sreditoren, frägt Herr Härlin, ob eine Kirche

werth jei, zu beftehen, für deren Erhaltung ihre Angehörigen
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nicht einmal zeitweije das geringe Opfer von einigen Franken

zu bringen im Etandejeien. Er glaubt nicht, daß Diejenigen,

welche bisher zur reformirten Kirche gehalten, wegen einer unbe=

deutenden Steuererleichterung aus derjelben austreten und zu

einer andern Glaubensgenofjenjchaft übertreten werden. Webri:

gens haben die Diffidenten feinen Theil an den von den Kicchge-

meinden fontrahirten Schulden, und jodann. habe der Negie-
rungsrath nicht für die Kreditoren der Kirchgemeinden, wohl
aber für den Bolgug der Verfafjung zu forgen.

3. Daß die Führung der Civiljtandsregifter nicht längft

ander3 georonet worden, jei wicht Schuld der Diffiventen.

Mebrigens tragen fie hiefür durch die Gtaatzfteuer an die

Bejoldungen der Geiftlihen der Landeskirche genügend bei.
Anbelangend die Gloden, Kirhenuhren u. |. f., jo könnendieje

von den Difjiventen jehr wohl entbehrt werden, und es jei

auch noch Niemanden eingefallen, diejelben zu andern als zu

fichlichen Zweden anzujchaffen. Wolle einmal eine bürger-

liche Gemeinde als jolhe Kirchen und Gloden zu politifchen

oder polizeilichen Sweden anfhaffen, dann werden vielleicht

auch die Diffiventen dabei fein, bisher aber jei dieß nicht

gejhehen und daher jeien fie berechtigt, ihre Beiträge zu ver-

weigern.

Bezüglich der Kirchhöfe jtehe nichts im Wege, daß ver

Staat oder jede Gemeinde für fi) jofort die Bedingungen

der Benugung des Friedhofes jtatuire und den Diffiventen

auferlege, wag fie für die Mitbenugung zu vergüten haben.

4. Sm RNekurjfe Eljener habe der Negierungsrath eine

gerechte, einleuchtende und natürliche Entjheidung getroffen,

und zwar auf Grundlage des Art. 63, der fi aber nicht

bloß auf die Fatholifhe, jondern auch auf die reformirte Kir-

chengenofjenjchaft beziehe.

5. Endlich) wird auf den Entwurf der neuen Bundes:

verfalung, wonad Niemand gehalten ift, für eigentliche Kul-
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tuszwede einer Konfejfion oder Religionsgenoffenihaft, der er

nicht angehört, Steuern zu bezahlen, jowie darauf hingewie-

fen, daß in neuefter Zeit hervorragende zürcherifche Geiftliche

(die. Herren Antiftes Finzler und Pfarrer Lang) die Befreiung

der nicht zu derjelben gehörenden von Kirchenfteuern für ein

Gebot der Gerechtigkeit erklärt haben.

Herr Härlin rejümirte feine Eingabe in folgende zwei

Säüte:

1. $n der vielgenannten Entiheidung des Regierungs-

vathes vom 24. Juni 1871 liegt eine Verlegung des Art. 63

der zürheriichen Staat3verfafjung vom 18. April 1869.

2. Gegen dieje Verfaflungsverlegung rufen die Bejchwer-
deführer gemäß Art. 31 Ziff. 4 derjelben Verfaffung ven Schuß
des Kantonsrathes an und beantragen, daß die genannte Re

gierunggentjheidung al3 verfafjungswidrig aufgehoben und
die Bejchwerdeführer von Bezahlung der ihnen rechtswidrig

angejesten Kirchenfteuern und Koften befreit werden.

IV.

Die Beichwerde der Diffidenten wurde vom Kantons-
tathe an eine vom Bureau zu bejtellende Kommiffion von

7 Mitgliedern zur Antragftellung überwiejen:

Sn der Commilfion waltete Meinungsverfgiedenheit da=

rüber, ob Artikel 63 der Staatsverfaffung lediglich den Grund-
faß des Ausihluffes de3 Glaubenz- und Gemiljenzzwanges

oder auch die Konjequenzen diejes Grundjages in öfonomijcher

Beziehung (Befreiung von Kirchenfteuern) aus|preche.

Die Mehrheit der Kommilfion jprach fih für die legtere

Anfiht aus, und zwar gejtüßt auf folgende Betrachtungen :

1. Nah dem Wortlaut de3 Art. 63, der jeden Zwang
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gegen Gemeinden, Genofjenjchaften und Einzelne in Glaubens:

und Kultusfahen ausschließt, fei unzweifelhaft der Zwang,

an Kultusbebürfnifje einer Genofjenfchaft oder Kirchgemeinde,

der man nicht angehöre, Steuern zu zahlen, mit inbegriffen,

auch wenn diefe Art des Zwanges nicht ausdrüdlich ange»

führt fei.

2. Der Umstand, daß die Beitimmung des eriten Ver:

fafjungsentwurfeg vom 3. Dezember 1868, mwonad) für die

rein firhlihen Bedürfniffe der Kirchgemeinden nur diejenigen

Gemeindeangehörigen fteuerpflichtig fein follten, welche der

betreffenden Eirchlichen Genofjenichaft angehören, in der erften

Berathung des Verfafjungsrathes aufgenommen, in der zwei= .

ten dagegen fallen gelaffen worden, fönne an diejer Ausle:

gung des Art. 63 nichts Ändern, und zwar um jo weniger,

als nicht nachweisbar fei, daß das Motiv, aus welchem dieje

Beltimmung gejtrihen worden, die Beibehaltung der Steuer:

pflicht der Diffiventen angeftrebt habe, vielmehr fich aus dem

Votum des Herrn Antiftes Finzler, auf dejfen Antrag diefe

Streichung erfolgt jei, auf die Richtigkeit diefer Interpretation
der Mehrheit jhließen Lafje, indem Herr Finsler erklärt habe,

er könne prinzipiell nicht viel gegen die Entlaftung der Dilft-

denten einwenden, nur möchte er diejelben nicht dur) eine

bejondere Beftimmung in der Verfafjung förmlich aufftacheln,

aus der Zandezkiche zu treten.

3. Abgejehen von diejer dem Artikel elbjt und jeiner
Entftehungsgefhichte entnommenen interpretation jei in Fäl-

len, wo eine Verfafjungg=: oder Gejegesbeitimmung mehr ala
Eine Auzlegung zulaffe, die liberale Auffafiung angezeigt.

4. Auch) der Regierungsrath habe durch jeinen Refurfal-

entjheid in Sachen Eljener die Richtigkeit der Auffaflung der

Dijfiventen anerkannt und in der Angelegenheit der LXebtern

nur die Schwierigkeit der Ausführung diefer Auffaffung betont.
Diejer Standpunkt jet num aber ein unhaltbarer, denn
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nad) Art. 4 der Mebergangsbeftimmungen müfje Art. 63 jchon

vor feiner Weiterentwidlung durch die Gejeßgebung zur Anz
wendung gebracht werden.

Die Befürchtung des Kuines der Kirchgemeinden in Folge

majfjenhaften Austrittes von Dijfiventen jei unbegründet. Die

Möglichkeit von Austrittserflärungen aus der Landegfirche

fei allerdings vorhanden; aber es jeien dieje Erklärungen

nicht in großem Umfange wahrjcheinlih. VBorerft müffe näm:-

lich diefer Austritt vor der Verlegung einer Steuer erflärt
werden, und e3 werdefich zu Diefem, immerhin ernften Schritte

Jemand bloß wegen einer unbeveutenden Sicchenfteuer ent

Toließen. Sodann jeien, wenn eine Kirchgemeinde Schulden

habe, diejes nicht Schulden des Einzelnen, jondern der juri-

ftifhen PVerfon, und wenn heute ein Bürger aus einer Ge-

meinde wegziehe, woran ihn fein Gläubiger der legtern hin-

dern Tönne, jo jei er ja auch frei. Endlich fünne die ege:

lung derjenigen Koften, welche den Kirchgemeinden im Interefje

fämmtlicher Konfeffionen ohne Unterfchied erwachjen, in Zus

funft au auf anderem Wege, 3. B. durch Beiträge der

politiihen Gemeinden, welche alsdann auch die Dilfiventen

treffen würden, bewerfitelligt werden.

5. Endlich enthalte au) der Entwurf einer neuen Bun=

desverfaffung in Art. 48 die ausdrücliche Beltimmuug, daß

Niemand gehalten fei, Steuern zu bezahlen, welche für eigent-

liche Kultuszwede einer Konfejfion oder Neligionsgenofjenjchaft,

der er nicht angehöre, auferlegt werden, — eine Beltimmung,
welche auch im Geifte der Zeit liege und der Grundtendenz

unferer Berfaffung entjpreche.

Die Minderheit der Kommiffion anerkannte zwar eben-

falg ganz entichieden, daß Befreiung der Dilfidenten von

Steuern für fichlide Bedürfniffe der Kirchgemeinden eine

durchaus zeitgemäße und nur billige Forderung tft, glaubte

aber, e& ftehen einer Spnterpretation und unmittelbaren An:
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Vorgänge bei Entjtehung des bezeichneten Artikels entgegen.

Sie ftüßte fih dagegen auf folgende Momente:

1. Nach den Beratdungen im Verfaffungsrathe und den

verihiedenen Stadien, welche der Artikel 63 nach) feinen ge

genwärtigen Bejtandtheilen durchlaufen, jowie nad) dem Gange

der Debatten und den gleichzeitigen Neußerungen in der PBreije

fünne nicht der mindelte Zweifel darüber walten, daß vie

Beitimmung: „Feder Zwang gegen Gemeinden, Genojjens

Ichaften und Einzelne it ausgejchlofjen” fich lediglicy auf kirch-

licy-veligiöfe Akte, nicht aber aud) auf Steuerfragen beziehe.

Daß dieß der Sinn der Beitimmung jei, gehe insbejonvere

aus den Boten ver Herren Dr. Wille, Negierungsrath Ziegler

und Bleuler-Hausheer in der Situng des Verfaflungsrathes

vom 30. November 1868 hervor, wo namentlich leßteres

Mitglied, ohne daß gegen feine Anficht Widerfpruch erhoben

worden, e8 als felbitverfländlic erklärt habe, daß hier nur

von einem Bwange in kirchlid-religiöfen Angelegenheiten die

Aede fein könne

2. Für diejelbe Auslegung jpredde der bezeichnende Ume

ftand, daß der bei der eriten Berathung der Verfafjung in

Art. 63 angenommene Zujaß: „Für die vein Fichlichen Be

dürfniffe der Kirchgemeinden find nur diejenigen Gemeinde

angehörigen fteuerpflichtig, welche der betreffenden Firchlichen

Genofjenichaft angehören” in der zweiten Berathung auf den

Antraa des Herin Antiftes Sinsler wieder geftriechen worden.

Nah der Stellung der Parteien und der Lage der Sache,

wie fie damals bejtanden, habe diefe Streihung unzweifel-

haft den Sinn gehabt, die Steuerpfliht aller Derjenigen,

für- einftweilen fejtzuhalten, welche nicht dem Fatholifchen oder

dem israelitifchen Glaubengbefenntniffe angehören.

Bon diefer Genefis des Art 63 ausgehend, heißt es im

betreffenden Berichte, Fan die Minderheit der Commilfion
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die Auslegung, welde die Bejchwerdeführer demfelben geben

wollen, und die auch der Negierungsrath feinem Beichluffe

vom 5. März 1870 in Saden Eljener zu Grunde legte, in

feinem Bejhluffe vom 24. Juni 1871 aber durch anderweitige

Betrachtungen erjeßte, nicht als die richtige anerkennen; fo

fehr fie die Wünfchbarfeit einer joldhen Snterpretation nicht

nur begreift, jondern auch felbt empfindet.
Gleichwohl hält fie beide Bejchlüffe in ihrem Dispofitiv

für richtig, weil nad) ihrer Meberzeugung :

1. Der Fall Elfener mit oder ohne die neue Verfaffung

zu Gunften des Refurrenten hätte entjchieven werden müffen,

da die katholifhen Genoffenfcaften in Zürich und Winter-

thur nicht wie die fatholiihen Gemeinden in Dietikon und

Rheinau Kirdigemeinden im Sinne des Gemeindegefehes find,

ondern nur im Sinne der 8$ 6 und 7 des Gejeßes betreffend

das fatholiihe Kirchenwejen, da überdies in & 29 desjelben

Gejeges ausdrüdlich beftimmt wird, daß dieje Gemeinden
ihre Steuern nur von ihren Glaubenzgenoffen erheben können;
und

2. Der Umftand, daß der Negierungsrath feinem Be:

ihluffe vom 24. Juni 1871 nicht einfach die genetifch allein

rihtige und zuläffige Interpretation des Art. 63 der DVer-
faffung, jondern unhaltbare Gründe zur Unterlage gegeben
hat, die Richtigkeit de3 mit jener Interpretation in Weber:
einftimmung ftehenden Dispofitives des Beichluffes nicht be
einträchtigen Fann.

Die Mehrheit der Commiffionftellt Hienach folgenden Antrag:

Der Kantonsrath
in Erwägung:

1. Daß nad Ziffer 4 der Webergangebeftimmungen zur

ver Berfajfung Art, 63 der legteren zu denjenigen Verfaffungs-
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beftimmungen gehört, welche fofort und Schon vor ihrer Weiter:
entwicklung durch die Gefeßgebung zur Anwendung fommen;

2. Daß Lemma 2 des Art. 63 jeden Zwang in Glaubens-

und’Rultusjacdhen gegen Gemeinden, Genofjenfchaften und

Einzelne ausfhließt, — als ein folder Zwang aber die For:

derung angejehen werden mußte, e8 jolle Semand an die

Ausgaben für Kultuszweke einer kirdlichen Genoffenfdaft,

der er jelbft. nicht angehört, beifteuern;

3. Daß hienadh die Diffidventen den Art. 63 nach feiner

Intention unzweifelhaft richtig auslegen, indem fie die Io:

giiche Conjequenz Jeines Wortlautes aus demjelben ziehen ;

4. Daß auch die angefochtenen regierungsräthlicen Ent:

Iheidungen auf diefer Auslegung des Art. 63 bafiren und

nur die Opportunität ihrer Ausführung beftreiten, daß e8

aber unzuläffig ift, wegen praktifher Schwierigkeiten, welche

nad der Anfiht des Negierungsrathes die jofortige Aus:

führung diefes Artilel® mit fich bringen würde, die An-
wendung des lebtern bis nad) Erlaß eines fahbezüglichen

Gefeges zu verfchieben, — übrigens diefe Schwierigkeiten
nicht jo bedeutend find, wie fie der Negierungsrath jhildert;

5. Daß nichts defto weniger dem Gefuche der Diffidenten

(Ziffer 2 de8 Nejume ihres Anwalts) nieht etnjprochen wer:

den Fann, indem der Negierungsrath nah Art. 40 Ziff. 5

der Verfafjung innerhalb jeiner Kompetenz gehandelt hat und

e3 dem Kantonsrath nicht zufteht, rechtsfräftige Enjcheidungen

einer Verwaltungs: oder Yuftizbehörde aufzuheben ;

6. Daß e3 aber, um Schwankungen in der Praris zu

vermeiden, al3 zwedmäßig erjcheint, da3 in Frage liegende

Verhältniß, namentlich auch mit Bezug auf die Form des
Austrittes der Dijfidenten aus der a) Sun, ein
Gefeh zu reguliren:

bei Hließt.
1. Ueber die Eingabe der Dijfidenten wird im Sinne

der Erwägungen zur Tagesordnung gejchritten,
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2. Der Regierungsrath wird eingeladen, dem Kantonsrathe
mit möglichter Beförderung zu Regulirung der in Frage
liegenden Angelegenheit einen Gefehesentwurf zu hin-
terbringen.

Dagegen jtellte die Minderheit, geftügt auf ihre oben

angeführten Betrachtungen, zugleich aber von der Ueberzeugung
durchdrungen, daß die Entlaftung der Diffidenten von Steuern
für Firhlice Zwede der Stirchgemeinden eine Korderung der
Gerechtigkeit und zeitgemäßer Geftaltung der Verhältniffe
der Kirche zum Staate, wie der eigenen Entwidlung der
proteftantijchen Kirche ift; daß ferner diejes Ziel am ein-
fehften dur eine auf dem Wege der Gejeßgebung zu be
wirkende, erweiternde Interpretation des Art. 63 der Ver-
fafjung erreicht werden ann, folgenden Antrag:

Der Kantonsrath,

in Erwägung:

1. daß Art. 63 der Verfafjung gemäl; feiner Entjtchung
in dem Sinne auszulegen ift, e8 beziehe fich der in Lemma 2
ausgejprochene Ausfhluß von Amang nur auf kirdlid)-reli-
giöfe Akte, nidt aber auf die Befreiung von Steuern für
Zwecke der Tandeskirde ;

2. daß jomit von einer Verfaffungsverlegung gegenüber
den Bejchwerdeführern nicht gejprochen werden fann;

3. daß hingegen eine ermweiternde interpretation des
Art. 63, Lemma 2, im Sinne der Entlaftung von Diffiden-
ten von Steuern für Kirchliche Bedürfniffe der Kirchgemeinden
als einer zeitgemäßen Geftaltung der Firhlichen Verhältniffe
und einer Forderung der Gerechtigkeit entjprechend in hohem
Grade wünjhbar erjcheint;

4. daß eine foldye Interpretation zu geben nur dem Ge-
feßgeber, d. h. dem Bolfe, zukommen kann und beförderliche
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Anrufung defjelben im Interejfe einer ruhigen und richtigen

Entwidlung der bezüglichen Verhältnifje liegt;

beihließt:
1. Ueber die Eingabe der Dijfidenten, foweit diejelbe eine

Beichwerde gegen den Negierungsrath wegen Verfaj-

jungsverlegung enthält, wird zur Tagesordnung ges
Ichritten.

2. Dagegen wird der Negierungsrath eingeladen, dem

Kantonsrathe mit möglicfter Beförderung zur Reguli-

rung der in Frage liegenden Angelegenheit einen Ge-

fegrsentwurf im Sinne einer billigen Entlaftung der
Diffidenten-zu hinterbringen.

Der Kantonsrat) erhob am 23. April 1872 den An-
trag der Commiffionsmehrheit zum SBefchluffe, indem er die

von derjelben beantragten Erwägungen um folgende vermehrte:

7. daß übrigens auf die Frage, ob nicht die vorliegen:

den Streitigkeiten nach $ 2 litt. b des Gefeßes über die Strei-

tigfeiten im Verwaltungsfache hätten als Nechtsiache behan-

delt werden jollen, nicht eingetreten werden Fahn, weil ein
Kompetenzfonflift nicht befteht.

V.

Veranlaßt durd) diefen Beichluß des Kantonsrathes reichte

Herr Härlin Namens der Dijfiventem dem Negierungsrathe

ein Gefuh, um Wevilion des reyierungsräthlicen Befchluffes

vom 24. Suni 1871 ein.

Bezüglich dejjelben faßte der hohe Negierungsrath am

2. November 1872 folgenden Beihluß:

In Saden

de3 Herrn N. Härlin Namens der Zürcher und Andelfinger
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Diffidenten, betreffend Gejuh um Nevifion des regierungs-
räthlihen Beihluffes vom 24. Juni 1871,

hot fih ergeben:

A. Unter Verweilung auf den Beihluß des Kantons:

rathes vom 23. April d. 3. und der denjelben zu Grund ge

legten Erwägungen verlangt Herr Härlin Neviftion der regie-

rungsräthlihen Beihlüffe vom 24. Juni 1871, betreffend

Auferlegung von Kirchgemeindeteuern, indem er bemerkt, er

hätte nad) dem Beichluffe des Kantonsrathes, durch welchen

den Diffiventen Necht gegeben worden, an den Bundesrath

gelangen fönnen, der, nachdem der Kantonsrath gejprochen,

ih Faum mehr für infompetent erklären würde, einen mate-

riellen Entj'eid auszujpreden; er habe e8 aber vorgezogen,
die Frage an der Hand des Fantongräthlichen Bejchluffes noch

einmal dem Negierungsrathe vorzulegen; er halte die Bejpre-

Hung derjelben für erjhöpft und lafje fich daher nicht auf

Wiederholungen ein; für das Gejudh jpredhe der Entjcheid

des Kantonzrathes, der Wortlaut, jowie der Sinn und Geijt

der Verfaffung, Billigfeit und Gerechtigkeit, der Geift der

Zeit 2c. Gegen das Gejuch jprechen nur Opportunitätägründe

entftammend alu großer Aengjtlichkeit für den Beltand der

Kircchgemeinden.

B. Die SKichenpflege Andelfingen, welcher das Gejud)

auf bejondern Wunfch zur Beantwortung mitgetheilt worden,
beantwortet dasjelbe im Wejentlihen mit Folgenden:

Dur) das rechtsfräftige Urtheil einer Gerichts: oder

Adminiftrativbehörde erwerbe die Partei ein Net, das ihr

nicht mehr willfürlih von der ertheilenden Behörde entzogen

werden fünne; eine Nevifion fjei wejentlih nur unter der

Vorausjegung möglid, daß ein Jrrthum zum frühern Urtheil

geführt habe; ein jolcher liege aber hier nicht vor, Der Be

ihluß de3 Kantongratdes weiche allerdings von der Auffaj-

jung deg. Negierungsrathes etwas ab; damit fei die Werglei-
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tung gegeben für Abfaffung eines künftigen, diefe- Berhält-
niffe befchlagenden Gefeges; auf den Entjcheid in der vorlie-

genden Steuerfrage habe derjelbe Feine Bedeutung; der Kan-
tonsrath fei übrigens aud) nicht der zuftändige Interpret der

Berfaflung und e3 habe derjelbe in jeinem Beichluffe nichts

gejagt, woraus die Nevifion des vegierungsräthlichen Bejchluffes

im Sinne der Steuerbefreiung der Andelfinger Difjiventen
foigern würde, er habe lediglich die Anficht ausgejprochen,

daß die Diffiventen vom Tage der Annahme der Verfafjung

an frei fein jollten von Steuern der Kirchgemeinden für rein

fivhlihe Zwede; er habe aber zugleich anerkannt, daß die

Ausfchpeidung deflen, was Aultuszweck fei, erft nod durd) ein

bezügliches G&efeß gefchehen mülle.

Nach dem regierungsräthlichen Enticheide felbft feien die

von Andelfingen geforderten Steuern nicht für bloße Kiultus-

zwecke erhoben worden. Die Steuerfrage für Andelfingen

liege nicht ganz gleic) wie diejenige für St. Peter in Bürid),

indem auf der einen Seite die Orgel und auf der andern
Ceite Kirhthurm und Geläute nidyt in gleicher Weife und

in gleiem Maße als Kultuszwecke zu bezeichnen jeien, je
dertfall3 fünnen die Diffiventen nit von allen und jeden

Steuern, welche bisher unter dem Namen von Kirchenfteuern

bezogen werben, befreit werden.
E3 fommt in Betracht:

1. Das Revifionzgejuch gründet fih im Wefentlichen auf

den Fantonsräthlihen Beihluß vom 23. April d. 3. Diefer

ging nun dahin, daß im Sinne der Erwägungen über die

Eingabe der Diffidenten zur Tagesordnung gejehritten werden
jolle. Die Fantonsräthlihen Erwägungen, welche hier in Be

tracht fommen, find folgende:

a) Lemma 2 des Art. 63, der jofort zur Anwendung ge
kommen, jchließe jeden Zwang in Glaubens und Kul-

tugjachen gegen Gemeinden, Genofjenjchaften und Ein-
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zelne aus; al3 ein folder Zwang müfe au die For:

derung angejehen werden, e8 jolle Jemand an die

Ausgaben für Kultuszwede einer Eirchlihen Genofjen-
haft, der er jelbft nicht angehöre, beifteuern;

b) Die Diffidenten legen diefen Art. 63 nad feiner Sn-
tention unzweifelhaft richtig aus, indem fie die logijche

Konjequenz feines Wortlautes aus demjelben ziehen;

ec) Auch der angefochtene regierungsräthliche Entjeheid bafire
auf diefer Auslegung des Art. 63 und beftreite nur die
Opportunität ihrer Ausführung ; e3 erjcheine aber als

unzuläßig, wegen praftijcher Schwierigkeiten, weldhe nach

der Anficht des Negierungsrathes die jofortige Auzfüh-

rung diejes Artikels mit fich bringen würden, die An-

wendung des legtern bis nach Erlaß eines jahbezüglie
hen Gejebes zu verjchieben, um jo mehr, ala die

Schwierigkeiten nicht jo bedeutend feien, al® fie der
Negierungsrath jchilvere.

2. Dur) dieje Erwägungen hat der Kantonsrath in

feiner Mehrheit fih unzweifelhaft zu Gunften der Auffafjung

der Diffiventen ausgejprochen, wenn er auch anerkannte, daß

er formell nicht berechtigt jei, den Bejchluß des Negierungs-

rathes aufzuheben und defwegen zur Tagesordnung jhritt.

3. Wenn die Frage zu erörtern ift, ob Grund genug

vorliege, auf das Nevifionzgejuch einzutreten, jo muß vor

Allen daran fejtgehalten werden, daß der Umftand, daß in

diejer Materie die Mehrheit des Kantonsrathes eine andere

Anfiht ausgejprodhen, als der Negierungsrath, an jich nicht

zur Folge haben müßte, eine Nevifion zu begründen, da die

Stellung des Negierungsrathes hier eine vollitändig unab-

bängige it und auch vom Kantonsrathe als joldhe anerkannt

- WUITDe. ;

4. Vrinzipiell läßt fi) dagegen nichts einwenden, daß
unter dem in Art. 63 der Verfaflung verftandenen Zwang
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gegen Gemeinden, Genofjenjhaften und Einzelne aud das

verftanden jei, wenn fie angehalten werden wollten, an Yuzga-

ben für Kultuszwede anderer Firchlicher Genofjenfchaften beizu=

fteuern; wenn diejer Zwang auc) vorher geübt worden, jo jollte

er mit dem Tage des Infrafttreteng der Verfaffung da, mo jolhe

Ausgaben fih klar und beftimmt als [pezielle Kultusausga-
ben einer kirdlien Genoffenfcaft darftellen, aufhören. Cs
trifft dieß vor Allem Herftellung von Räumlichkeiten, die ledig-
lid zu Aultuszwecken einer andern Genoffenfdaft, hier der
evangelijhen Landezficche, zu dienen haben, jowie innere
Einrichtungen folder: Beheizungen, Herftellung von Mitteln
zu Hebung des Cultus (Erbauung von Orgeln) 2c., für deren
Benugung von den außerhalb der Genofjenfchaft Stehenden
weder ein Necht beaniprucht noch faktiich ein Gebrauch ges
macht wird. E3 ift hier um jo eher möglich eine Ausjchei-
dung zu treffen, ald im vorliegenden Falle in der St, Veters-
gemeinde umd zwar jeit Inkrafttreten der Verfaffung die
Ausgaben jpeziell budgetirt und dafür die Erhebung einer
Steuer defretirt wurde, Um in diefer Beziehung richtig vor-
gehen zu können, läßt fi auch im Allgemeinen die Zumu-
thung mit vollem Rechte gegenüber den Gemeinden madıen,
derartige Ausgaben gejondert zu halten und dafür befondere
Steuern zu beziehen; es Fan Diejes durchgeführt werden,
ohne daß ein Spezialgejeg dafür erlaffen wird.

5. Dagegen läßt fich nicht beftreiten, daß nach unferer
Gemeindeorganijation den Kirchgemeinden, abgejehen von der
Bejorgung des Armenwejenz, Aufgaben zu erfüllen übertragen
find, die nicht als Tedigliche Kultusangelegenheiten zu betrach-
ten find; jo ift die Anlegung und Unterhaltung von Begräb-
nißplägen nicht jelbftverftändlid) Kultusangelegenheit, fondern
e3 haben diejelben vor Allem auch fanitätspolizeiliche Bedeu:
tung und fönnen nur, joweit fie Tonfeffionell ausgejchieden
find, den Konfeffionen zu befonderer Benugung und Bejor-
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gung — immerhin au, dann unter ftaatliher fanitätzpoli- 4

stlicher Auffiht — überlaffen werden. I
Der Regierungsrath, \

nad Einficht eines Antrages der Direktion des Innern,

bejchließt: En
1. €3 jei das Revifionsbegehren, jomweit dazjelbe fh nicht ||

auf Steuerforderungen für Begräbnißpläße (j. Erwäg. 5) be|
zieht, begründet.

Il. Tragen die Betenten die Ausfertigungs- und Stempel
gebühren.

IM. Mitteilung an Heren Härlin in Zürich zu Handen |

der Zürder und Andelfinger Diffidenten, an die iebenpiiege
St. Peter und Andelfingen.

Birid, den 2. November 1872.

Dor dem Begierungsrathe,
Der Staatsihreiber: a,

Keller.
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Ss 63
der zücherischen Staatsperfafjung

vom 18. April 1869.

 

Die Glaubens-, Kultus- und Lehrfreiheit ift gewährleiftet. Die

bürgerlichen Rechte und Pflichten find unabhängig vom Glaubensbe-

fenntniffe.

Seder Zwang gegen Gemeinden, Genofienfchaften und Ginzelne

ift ausgefchloffen. 5

Die evangelifche Landeskicche und die übrigen firchlichen Genoffen-

haften orönen ihre Kultusverhältniffe felbitiändig unter Dberaufficht
des Staates.

Die Drganifation der erftern, mit Ausfhluß jedes Gewiffens-
zwanges, beftimmt das Gefeß. 3

Der Staat übernimmt im Allgemeinen die bisherigen Leiftungen

für Eirhlihe Bedürfniffe.



Am 1. Mai 1859 beichloß die Kirchgemeindeverfammlung

Andelfingen den Umbau des Kirchthurms, welcher Beihluß

im Weitern zur Folge hatte: den Neubau des Kirchthurmz,

die Anjhaffung eines neuen Geläutes ımd einer Kirchthurm

uhr, die Verlängerungder Kirhe und eine neue Beftuhlung.

Die Anzlagen für diefe Bauten betrugen 222947 Fr. 62 Rp.,

und e8 wurde die diesfälfige Rechnung am 15. Auguft 1865

von der Kirchgemeinde genehmigt. Behufs Amortifation diejer

Schuld wurden vom Sahre 1860 an Steuern erhoben, welche

vom Sahre 1860—1869 mit Ausnahme des Zeitraumes von

1862— 1865, während welchen jich die Dijjiventen (Frau

Baron Sulzer-Wart und Genofjen) nicht in Andelfingen auf

hielten, auch von diefen bezahlt wurden. Am 22. Mai 1870

bejchloß die Kirchgemeinde neuerdings eine Steuer von 4%o,

deren Bezahlung aber von den Diffidenten verweigert wurde,

indem fie geltend machten, jie feien jchon im Sahre 1854

> aus der Landeskirche ausgetreten, und durch Art. 63 der

Verfaffung vom 18. April 1869 jei jeder Zwang in Glaubens-

fachen gegen Gemeinden, Genojjenjchaften und Einzelne aug=

geichloffen. Diefe Verfaffungsbeftimmung jei gemäß Ziff. 4

der Uebergangsbeftimmungen mit der Annahme der Verfaffuug
dur) das Volk in Kraft getreten und dadurch $ 210 des

Gemeindegejeßes bezüglich der Kirchenfteuern jofort aufgehoben
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worden. Die Diffidenten beriefen ih im Weitern no auf

einen Nefufalentiheid des Negierungsrathes vom 5. März
1870, durh welchen der Nefurrent, Zofeph Elfener, von

Rappersweil, wohnhaft in Außerfihl, welder feinen Austritt

aus der Fatholiihen Kirche erklärt hatte, mit der Begründung

von der Bezahlung der Kirchenfteuern befreit wurde, daß nach

Art. 63 der Verfafjung jeder Zwang in Glaubenzfachen ge:

gen Gemeinden, Genofjenfchaften und Einzelne ausgejchloffen

jet und daß e3 einer kirchlichen Genoffenfhaft nicht zuftehe

einem Einzelnen gegenüber, der fih von ihr, gleichviel aus

meldher Veranlafjung, Iosgejagt, die Forderung zu ftellen,

daß er in ziviler Beziehung, d. h. hinfichtlich der Steuerpflicht,

fo lange ihr anzugehören habe, bi8 er einer andern SE
genofienjchaft perfönlich beigetreten jei.

Die Kirchenpflege Andelfingen anerkannte, daß die Be

Ihwerdeführerinnen jhon im Jahr 1854 ihren Austritt aus

der Landesfiche förmlich erflärt haben, dagegen beftritt fie,
dag Art, 63 der Derfafung auf die ökonomifden Berhält-
niffe fi beziehe; demnach beftehe $ 210 de3 Gemeindegejeßes
no in Kraft und im Uebrigen werde die Steuer nicht für
ipezielle Kultuszwede verlangt, da Kichthurm, Uhr und Ge
läute nicht ausjchließlich diejen dienen.

Der Bezirksrath) Andelfingen hieß dur Entjheid vom

4. März 1871 die SHteuerforderung der Kirdenpflege gut,

indem er den im Jahre 1854 erfolgten Austritt der Be-
Ihwerdeführerinnen aus der Landeskirche für unerheblich er-

Härte, da der frühern Verfaffung und dem aus derjelben
hervorgegangenen Gemeindegejeß die Befreiung von der Steuer:

pfliht als Folge einer Aenderung im Glaubensbefenntniffe
fremd gemefen jei.

Gegenüber der Auffaffung des Art. 63 betreffend die

Steuerpflicht, wie fie von den Bejhwerdeführerinnen aufge

ftellt worden, verweist jodann der Bezirksrath auf die That-
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jache, daß die Beitimmung des eriten Verfaffungsentwurfes

vom 3. Dezember 1868, wonach für die vein Eirchlichen Ber

dürfniffe der Kirchgemeinden nur diejenigen Gemeindeange-

börigen jteuerpflichtig fein jollen, welche der betreffenden Kirch:

lichen Genofjenfhaft angehören, in der vom Bolke angenom-
menen Berfaffung fehle. Enolih fönne man nicht beftreiten,

daß jowohl der Kirhthurm als auch das Geläute und die

Uhr in vielfacher Beziehung gemeindlihen Zmeden dienen,

wobei jich aber eine beftimmte Grenze nicht ziehen Lafje.

Gegen diejen Entjheid appellirten die Diffidenten an
den Regierungsrath.

Daraufhin füllte der hohe Negierungsrath unterm 24.

Suni 1871 folgenden Bejcheid:

Sn Saden

der Frau Baron von Suber-Wart und der Fräulein Anna

von Sußer-Wart in Andelfingen, Bellagte und Appel:

lantinnen

gegen
die Kirchgemeinde Andelfingen, vertreten durch ihre Kirchen:

pflege, Klägerin und Appellatin R
betreffend Steuerpflicht

ergibt fi:

A—E. Siehe die faktifchen Ergebniffe des erftinftanz-

lien Urtheils.

F. Unterm 4. März d. 3. hat der Bezirksrath Andel-

fügen erkannt: F 3%
1. Die Beklagten find verpflichtet, die von der Kicchge-
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meinde Andelfingen pro 1870 bejchloffene Kirchthurm-
baufteuer von 4 per mi!le zu bezahlen.

2. Tragen diejelben die Kojten.
3. Mittheilung, Eröffnung der Appellationzfrift.

G. Mit Eingabe vom 21. April haben die Beklagten

gegen diefen Entjcheid appellirt und zur Begründung der Ap-

pellation den Sab vorangeftellt, daß nad) der neuen Verfaj-

fung felbftveritändlic Niemand mehr gezwungen werden fönne,

Steuern an eine Firdhliche Genofjenfchaft zu bezahlen, die er

nicht mehr anerfenne und mit der er nidht3 mehr zu fcehaffen

habe. Nah Art. 63 Abjag 5 der Verfaffung übernehme

nämlich der Staat die bisherigen Leiftungen für Firchliche

Bedürfnifje der Landeskirhe, während die andern religiöjen

Genofjenjchaften für ihre Bedürfniffe allein zu forgen haben.
Daß bei Beerdigungen die Gebäulichkeiten und Gloden der

reformirten Kirche von andern religiöfen Genofjenjchaften be-
nugt werden Fönnen, möge joldhen genehm fein, die überhaupt

noch eines Klerus bedürfen, aber fie, die Beklagten, werden

ihrerjeit3 von jenem Zugeftändnifje keinen Gebrauch machen.

E3 werde anerkannt, daß fie, die Beklagten, fi jchon

im Sahre 1854 von der zürcherifchen Landeskirche getrennt

haben und hiedurch haben fie gemäß $ 2 de3 Kirchengejehes

als förmlich aus der Landeskirche Gejchievene das Recht ver:

- Toren, in firhlihen Verfammlungen zu rathen, zu ftimmen,

zu wählen 2. Sodann jeien fie jhon feit dem Jahre 1857

abmwejend gewejen und haben jomit nicht wiffen fünnen, was

die Kirchgemeinde Andelfingen am 1. Mai 1859 bejchlofjen
habe; dieje Verfammlung habe aljo ohne ihre, der Beklagten,
Mitwirkung eine Schuld Fontrahirt.

Sodann jpredhe Art. 63 Abjfag 3 der Berfaflung nicht
von „rein firhlihen Bedürfniffen”, jondern von „Kultusver-

hältnifjen.“ Zu diejen leßtern gehören nothmwendig Kirche,
Kirhthurm und Geläute, denn wenn diefe auch noch andern
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Bweden dienen, jo fei dieje rein zufällig und no Niemand

habe für jolche Nebenzwede Kirchen, Kichthürme oder Geläute

angefhafft. Die Erftellung von Kirchen, Kanzel, Altar, Dr-

gel und Kirhthurm fei eine rein Firdhliche Angelegenheit und
da fie, die Beklagten, nicht der Kirchgemeinde Andelfingen
angehören, welche diefe Anjchaffungen von fi aus und ohne

ihr, der Beklagten, Zuthun bejchlofjen habe, jo folge hieraus,

da in Glaubensjachen jeder Zwang gegen dritte ausgejchlofjen

fei, daß fie, die Beflagten, nicht verpflichtet jeien, an jene

Anihaffungen Steuern zu bezahlen.

63 jei an der Zeit, daß der Negierungsrath den Anz,

hängern der Landeskirche den Standpunkt Elar mache, damit

fie erkennen, daß fie gegenüber andern Religionzgenoffen noch

genug Vorrechte befiten und daß die Zeit vorbei jei, wo dieje

andern Religionsgenofjen den landesfichlichen Tempel, Mltäre

und Kirhenftühle haben erftellen müffen. Der Staat habe

feine KRonfejfion, er jei weder fatholiih noch veformirt; er

habe aljo au fein Recht und fein Interefje, irgend einen

feiner Bürger zu zwingen, an eine Religionsgenofjenjchaft,

der er nicht freiwillig beigetreten jei, Steuern zu bezahlen.

Auch fie, die Beklagten, haben ihre religiöje Weberzeugung,

für welde fie nicht unbedeutende Opfer bringen, e3 jet ihnen

aber noch nie eingefallen, hiefür die Geldbeutel der Landes:

firhlihen in Anfpruch zu nehmen, weshalb auch die legtern

fie, die Beklagten, in Ruhe lafen mögen. Die Monopole

ver Landestirhe haben fich überlebt und es jei zu hoffen,

daß die Regierung des Kantons Züri dazu Hand bieten

werde, verlebte Inftitute zu galvanijiren.
HB. Namens der Kirchenpflege Andelfingen hat Herr

Fürjprech Hasler in feiner Beantwortung der Appellation die

zur Entibheidung kommende NRechtzfrage dahin formulitt:

FH durd) Art. 63 der neuen Berfaffung, welcher gemäß
Ziffer 4 der Mebergangsbeftimmungen allerdings jofort und
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von jeiner Weiterentwidlung ducch die Gejeßgebung in Kraft

trat, dem $ 210 des Gemeindegefeges in dem Sinne und

Umfange derogirt worden, daß die Beklagten unter Berufung

auf ihren Austritt aus der Fandeskirche fi) kurzweg der in

Stage liegenden Steuer entrichen können ?

Herr Hasler verneint diefe Frage aus folgenden Gründen:

1. Wenn auch die Beitunmmmg des Art. 63 der Der:

faflung betreffend den Ausfchluß jeden Zwanges in Glaubens:

jachen jofort und vor ihrer Weiterentwidlung dur die Ge

jeßgebung in Kraft getreten fei und wenn auch in diejer Be-

ftimmung rüdjihtlih der Steuerpflicht der Sinn liegen follte,

daß Niemand dürfe gezwungen werden, an Ausgaben einer

fichlichen Genofjenfchaft, der er nicht angehören wolle, mit:

tragen zu helfen, jo fünne doch rücichtlich der Kirchenfteuern

der Landezfiche diefe Steuerbefreiung darum jachnatürlich
ext mit der Weiterentwiclung durd) die Gejeßgebung feitge-
ftelt und eingeführt werden, weil zur Zeit die Verfolgung

- jolcher öffentlicher Zwede, die nicht Eirchlicher refp. nicht rein

irhlicher Natur jeien, noch in den Bereich der Landeskirche

gehören, fo daß nothwendig zuertt auf dem Wege der Gefeh-

gebung cine Bereinigung und Ausfcheidung der eigentlichen

Aultusgwecke der Fandeskirche eintreten mülfe, ehe die Ver-

legung der Kirchenftenern auf die der Landeskirche mit ihrem

freien Willen Angehörigen eingefchränkt werden könne.

Herr Hasler begründet diefen Sat damit, daß aus der

Snkrafttretung einer Verfaffungsbeftimmung nicht folge, daß

fie au) auf das Unmögliche angewendet werden joile. Wenn

vielmehr in einem einzelnen Bmweige der Anwendung ftörende

Hinderniffe da jeien, die vorerft weggeräumt werden müffen,

jo müffe au in diejem einzelnen Zweige die Anmwendung

filtiet bleiben. Der Verfafjungsartifel habe ‚einen weitern
und vieljeitigen Inhalt; der Beiteuerungspunft fei nur ein

Hweig diejes Inhalts. Wenn diefer Zweig au neh nicht
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zur Anwendung gebracht werden fünne, jo dürfe man darum

nod nicht jagen, es jei der Art. 63 nicht in Kraft gejeßt:

Nun verfolge unjere Kirchgemeinde jehr verjchiedene Staat3-

zwede, von denen ein großer Theil gar nicht oder weniger

firhliher Natur jei (Begräbnißplag, Gloden 2c.). Die Auss

gabe der Kirchgemeinde, die Kirchenjteuer beziffere fih aljo

durdhaus nicht blos aus den Ausgaben für Kultuszwede der

Landeskirche. 3 ijt daher aud) feine Rede davon, daß der

Gemeindzfteuerpflichtige fich durch jeinen bloßen Austritt aus

der Landezkicche al den Ausgaben entziehen fünne, die jeßt

ala Kirchenfteuern verlegt werden. Die Ausiheidung nun der

wirklichen Kultuszwede, Eichlihen Ausgaben, rejp. die Ein-

Iohränfung der Landeskirche auf eine reine firdhliche Genopen:
jchaft fei offenbar jo wichtig und jchmwierig, daß fie nur auf

dem Wege des Gejeges geordnet werden könne, und bis zum
Erlaß diejes Gejeßes jei daher die Kirchenfteuer gemäß $ 210

des Gemeindegejeßes zu verlegen.

23. Wenn aber auch richtig fein follte, daß die Ziff. 4 der

Uebergangsbeftimmungen zu der Verfafjung die jofortige An-
wendung des Art. 63 auch rücdjichtlih der Aufhebung des
Steuerzwanges verlange, jo jei damit die Steuerfrage jehor

in der Nichtung noch nicht entjhieden, als weiter in Frage

komme, ob dieje Aufhebung der Steuerpflicht aud) Pla greife

für die beim Inkrafttreten der neuen Berfaffung bereit3 be
ftandenen, noch jo außerordentlihen und großen Schulden

einer Kirchgemeinde, und e3 fommen dabei jo eigenthümliche

rechtlihe Verhältniffe in Betraht, daß die Frage wiederum

rihtigerweife nur duch die Gejeßgebung gelöst werde und

. daß daher bis zu diefer Weiterentwidlung durd ein Gefchk

der $ 210 des Gemeindegefehes wenigftens mit Beyig auf

die frühern Schulden der Kirchgemeinde zur Anmendung zu

bringen it. Mit Bezug hierauf findet Herr Hasler nad) der

privatrectlichen Seite der Sade hin folgende Schwierigteiten:
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Nac) den SS 19, 26und 42 des Privatgefeßbuches werde

die Verfaffung der jtaatlihen und kirchlichen Korporationen

durd) die Staatöverfaffung und die organijchen Gejege beftimmt

und gejchehe die Auflöfung oder Umgeftaltung diejer Korpo-

rationen nad) Maßgabe der organijchen Gejege. Seines Er-

achtens liege nun in dem Art. 63 der neuen Verfaflung, wenn

derjelbe es jedem Gemeindseinmwohner freiltelle, durch eine

Austrittgerflärung fi jteuerfrei zu machen, nichts geringeres

als die Auflöfung der bisherigen Raatliihen Korporation der

Kirchgemeinde und was an die Stelle trete, jei nicht jowohl
eine Umgeftaltung als vielmehr das neue Gebilde einer Kor-

poration. Die bisherige Kirchgemeinde habe aus allen Bür-

gern und Niedergelaffenen der Gemeinde bejtanven; auf diejer
jeweilig gegebenen fjichern Körperichaft haben die Schulden

der Gemeinde, die durch die Kirchenjtener verlegt worden

feien, geruht. Die neue Kirchgemeinde dagegen wäre ein Wejen,

jo unficher und hinfällig in feiner Geftalt, wie in feiner Eri-

ftenz; e3 beftünde lediglih aus denjenigen Menjchen eines

drtlihen Kreifes, die nah ihrem freien Willen ihm angehören

würden und nur auf jo lange, als fie ihm angehören wollten.

Ein jolch Gebilde jei gar feine eigentliche ftaatliche Kor-

poration mehr; e3 fei nicht viel mehr als ein bloßer frommer

Wunjd des Staates. Wenn nun die alte Kirchgemeinde wie
im vorliegenden Falle einige hunderttaujend Franken Shul-

den habe, fa verftehe es fid) doch nidyt von felbfi, daß diefe

Schulden einfach auf die neue Birchgemeinde des Art. 63 der

neuen Derfaffung übergehen und daß jih in Folge dejjen die

Streditoren der alten Kirchgemeinde dieje neue Kirchgemeinde

als ihren nunmehrigen Schuldner gefallen lajjen müffen.

Diefe Krenitoren haben in der alten Kirchgemeinde, als dem

zwangsweile firirten Sinbegriffe allen Steuerfapitals der Bür-

ger und Niedergelafjenen, jede wünjchbare Garantie für ihre

Guthaben gehabt und es liege daher nicht ohne Weiteres in
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der Gewalt des Staates, diejen ihren Schuldner zu entreißen

und ihnen an dejfen Stelle eine Fiktion zu jegen, welcher nichts

inne wohne, als Zufall und guter Wille. Der Staat Fünne

dieje Gewalt nicht in- der Form ausüben, daß er Diejelbe

einfach als der Ausfluß des Art. 63 der neuen VBerfaflung,

welcher jeden Zwang in firehlihen Dingen ausjchließe, erkläre;

denn jcehon der $ 42 des Privatgejegbuches gebiete, daß Diele

wichtige Umgeftaltung der jtaatlihen Korporation erjt nad)

Maßgabe eines orguniichen Gejeges erfolge, weshalb bis zum

Erlaffe diejes Gejeges wenigjtens die Schulden der alten

Kirchgemeinde von ihr gemäß 8 210 des Gemeindegejeßes zur

Befteurung verlegt werden müflen.

3. Ölaubten aber, wieder eventuell, die Aominijtrativ:

behörden, den Art. 63 der neuen Berfaffung auch rüdjichtlich

der Steuerbefreiung für alle Fälle und jofort anwenden zu

Sollen, fo wäre nun aud, fofort die Hauptfrage zu löfen,

was untır den kirchlidden und Aultuszweden und Ausgaben

der bisherigen Kirdyyemeinde zu verftehen fei; mit Bezug

auf welche Ausgabepoften der Kicdgemeinde alfo die Steuer:

 befreiung der Diffiventen eintrete. Wie jhon oben unter 1

angeführt, Fönne darüber fein Zweifel herriden, daß die

Kirchgemeinde bis anhin eine Reihe von Zweden verfolgt

babe, die entweder gar nicht oder nur theilweife Kultuszwede

gewejen jeien, jondern ganz oder theilweije unter die allge-

meinen öffentlihen Ausgaben ver jtaatlichen Gemeinde gehören,
mit Bezug auf welche aljo jedenfalls der Art. 63 der neuen

Berfaffung eine Steuerbefreiung durch Lostrennung des
Einzelnen von der Landeskirche nicht ausjprechen wolle und

fönne,
. Sn dem vorliegenden Falle nun werde die Steuer ges

fordert für eine Baufchuld, die fich aus Ausgaben beziffere,

denm-großen Haupttheile nad für die Kicchthurmbaute, Uhr

und Geläute, und zu einem Eleinen Theile für Kirhenbaute,



(Beituhlung). Das alles jeien nun Ausgaben, die nicht eigent:

liche Kultuszwede, jondern allgemein öffentliche der Gejammt:

heit der ftaatlichen Gemeinde zu gut fommende Zmwede zum

Gegenftande haben. Von der Kirhenuhr, dem Geläute und

dem dur Uhr und Geläute bedingten Kirhthurm follte das

jelbftverftändlich fein. Aber auch die Kirche diene wenigftens

vermücht nicht nur dem Kultus der Landeskirche, jondern

einer Reihe andermweitiger öffentliher Zwede, jo 5.8. ala

Abdantungslofalität für Gemeindeverfammlungen und vielfach
freiere, wenn auch nicht ftaatlich organifirte, jo doch dem

Willen der politiichen Gemeinde anheimgegebene Zwede, weg:

halb, wenn die Kirchen nit vorhanden wären, fie durch

andere Lofalitäten erjeßt werden müßten.

Hiebei fommt in Betradt:

1. Der Art. 63 der Verfaffung, der den Grundfag der

Slaubens, Kultus: und Lehrfreiheit ausjpriht, und in
diefen Dingen jeden Zwang gegen Gemein: und Genoffen-
haften und Einzelne ausfchließt, ift nach Ziff. 4 der Ueber:
gangzbeftimmungen der Verfaffung fofort in Kraft getreten.
&3 behaupten nun die Appellantinnen, die von der Kirchge:
meinde Andelfingen, in welcher fie wohnen, zu Steuern für
Anftalten und Bebürfniffe der Kirchgemeinde angehalten
werden wollen, fie gehören der Landeskirche nicht mehr an
und jeien deshalb mit Nüdficht auf jene Verfaffungsbeftim-
mung aud) nicht mehr pflichtig an die Ausgaben der Kirch
gemeinde beizutragen ; fie jagen damit, daß ihr Austritt aus
der Landesficche auch jofort eine Löfung ihrer frühern zu der
Kichgemeiude beftandenen Beziehungen überhaupt, namentlich
aber der ökonomischen Beziehungen bewirkt habe, weil jede
derartige Beteuerung gegen den Willen der Nustretenden
einen Zwang gegen diejelben enthalten würde, welchen bie
Verfaffung ausfchließe,



2. Diefer von den Appellantinnen gerogene Schluß,

deffen Folgerungen — wäre er richtig — jelbftverftändlic

allen denjenigen zu gute fommen müßte, welche ihren Austritt

aus der Landeskirche bereit3 erklärt haben, oder erklären wollen,

wäre von fo tief eingreifenden Wirkungen für die Hckonomie

und Eriftenz der Kirdigemeinden, daß zunäcdt allgemein die

Frage zu prüfen ift, ob überhaupt jene in Kraft getretene

Berfaffungsbeitimmung, namentlih im Zujfammenhang mit

den Übrigen das Kircheiiweien bejchlagenden Beltimmungen

der Verfaffung ohne die Weiterentwiclung durd) die betref-

fende Gefeßgebung jene umfaffende Wirkung haben Fönne,

die nun von den Appellantinnen in Anjprucd genommen wird.

3. Dur den gleichen Art. 63 der Verfaflung ift auch

die Stellung des Staates zur Landeskirche, beziehungsweije

zu den Kirhgemeinden grundjäglich feitgejeßt worden.

Die Kirchgemeinden werden auch fernerhin als ftaatliche

Drgane anerkannt und garantirt, und es übernimmt der Staat

im Allgemeinen die bisherigen Leiftungen für Eirhlihe Bedürf-

niffe. Diefe Leiftungen (Eirchliche Behörden, Pfarrbejoldungen

und Nuhegehalte, Unterhalt von Kirchen und Bfarrhäufern,

find nicht unbedeutend und müfjen zu ?/, dur) Steuern aller

Art aufgebracht werden; zu diefen Steuern werden aber

auch die Diffidenten herangezogen, weil hier der Staat feinen

Unterjhied des religiöjen Befenntnifjes Tennt, noch Fennen

fann. Man kann nun jagen, daß der Staat jelbjt, foweit

bei diejen Steuern die öfonomijche Seite der Landeskirche

in ‚Frege fommt, dem von der Landeskirche abweichenden

Olaubensbefenntniß einen Zwang auflegt, er thut dies aber
wiederum deßhalb, weil die Berfalfung ihn zu den bisherigen

Teitungen an das Kirchenwelen verpflichtet; damit hat aber

gerade die Verfafjung den Umfang der Wirkungen jenes von

den Appellantinnen angerufenen Grundfages beftimmt, info-

weit nämlich, als die Dijjiventen al® Staatsangehörige eben
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durch den Staat noch zu der Landeskirche beziehungsmeije

ihrer Defonomie in dem Berhältnig der Beitragspflicht ehen

und zwar fo, daß die Löfung diefes Derhältniffes aud) durd)

den Austritt aus der Landeskirche nicht mehr ermöglicht wird.

4. Neben dein Staate haben nun die einzelnen Kirchge:
meinden jelbit die weiteren öfonomijchen Leiftungen an das

Kirhhenwejen zu bejtreiten ; können diefe Leiftungen nicht Durch)

die Erträgnijje der Kirchengüter gebedt werden, jo müjjen

fie auf dem Wege des Steuerbezuges ihre Befriedigung fuchen

und es hätten bis jest unbeftrittenermaßen auch die in der

Kirchgemeinde mwohnenden Diffidenten nah den im Ge

meindegejeß enthaltenen Grundjägen an die Bedürfnifje der

Kirchgemeinde beifteuern müfjen.

5. Die Anftalten und Einrihtungen der Kirchgemeinden

wie fie fich hiftorifch namentlich neben der Entwidlung und

Einrichtungen der politiihen Gemeinde geftaltet haben, dienen

nicht fämmtlih und ausfchlieglid rein kirdliden Bmweden,

jondern no) für Bedürfniffe, welche zu befriedigen Aufgabe

der politifchen Gemeinden oder andern Körperichaften fein

würde. So 3.8. liegt zur Zeit noch die Führung der Civil

ftandsregifter den Pfarrämtern ob, die Kirche dient als Ber-

fammlungsort für Gemeindeverfammlungen und Bereinigungen

jeder Art, die Kirgengloken und Uhren werden für Ge-

meindezwerke benutt, der Kirchhof ift der Friedhof für Jeder:
mann und jo fort.

Dieje niht- rein Fichlichen Funktionen der Anftalten und

Einrichtungen der Kirchgemeinden find zur Zeit von diejer

noch nicht abgelöst, fie berühren auch noch den Dijiidenten,

der in der Kirchgemeinde wohnt, er Fann fi ihnen nicht

entziehen, weil die Kirchgemeinden aud räumlich das ganze

Gebiet des Kantons einnehmen; die Kirdigemeinde leiftet ihm

auf diefe. Weife Dienfte, die er, würde fie von dem richtigen

Hrgane der politifchen Gemeinde ausgehen, der Iehtern dur)
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Steuerbeiträge zu vergüten hätte; wenn ihm daher zugemuthet
wird, diefe Funktionen der Kirchgemeinde zu bezahlen, jo ift
au von feinem Standpunkte aus dieje Fordernng eine be:
tehtigte, weil mit Rüdfiht auf diefe Funktionen die Kich-
gemeinde zur Zeit noch al Stellvertreterin der politifchen

Gemeinde angejehen werden Tann. Eine Löjung diefer Bır-
hältniffe anders als auf dem Wege der Gefehgebung it aber

nicht möglich, weil fie einfach noch in mittelbarer oder um

mittelbarer Beziehung ftehen zu den rein Eirhlihen Funktionen

der Kirhgemeinden, und weil fie im Laufe der Zeit und

unter dem Einfluffe der örtlichen Beziehungen fi) vielfach)

verjchieden geftaltet haben.
6. Big jegt gelten and) die Diffidenten als Angehörige der

Kichgemeinden, ihre Rechte waren die gleichen wie diejenigen

der übrigen Angehörigen, aber ebenjo auch die Leiftungen ;

ihr Steuervermögen wurde herangezogen für Fichliche Brdürf-

niffe, mochten dieje die gewöhnlichen oder außerordentlichen

von der Kichgemeindeverfammlung bejehloffen fein; zogen fie
von einer Kirchgemeinde in die andere, jo traten fie dort in

die gleiche Stellung, in welcher fi) auch die übrigen Ange:

bhörigen befanden, d. h. ihr Verhältniß zu der frühern Kirch:
gemeinde war gelöst, aber an deijen Stelle war das Verhält-

niß zu der neuen Kirchgemeinde getreten, e3 war aljo ein

Prozeß, wie er auch jest noch unbeftritten auf dem Boden

der politifchene oder Schulgemeinden fich fortjekt.
7. Wäre nun die Auffaffung der Appellantinnen richtig,

jo würden mit einem Male die Beziehungen zu der Kirhge-

meinde überhaupt aufhören, jede öfonomijche Verpflichtung

würde dahin fallen, auch wenn e3 fi) nicht blos um die lau-

fenden Bebürfniffe handelte, jondern wenn Verhältniffe in

Frage lägen, die fi vor dem Austritt entwidelt hätten und

ihre bedeutende, namentlich öfonomijche Wirkung noch in der

Zukunft fortjegen würden, wie 3. B. bei Darlehen, die zur
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Erftellung von Bauten gemacht worden wären, deren allmä-

lige Tilgung dur Steuern bewerfftelligt werden müßte. Die

Konjequenz diefer Anjchauungsweife wäre die, daß, wenn

Mehrere oder Viele ihren Austritt erklären und ihre Steuern
der Kirchgemeinde entziehen würden, das Steuervermögen der

Uebrigbleibenden nicht blos die gewöhnlichen laufenden Bedürf-

nifje, jondern auch jene jchwebenden Laften der Kirchgemeinde

zu tragen hätte umd daß jchließlich diefe Wenigen wegen

Ueberlaftung ihres Steuervermögens ebenfall® genöthigt wür-

den, ihren Austritt zu erklären und daß die Kirchgemeinde

zu einer Schatteneriftenz ohne jede öfonomijhe Grundlage

herabfinfen würde. Diefe Anfchauung führt alfo faktifch zur
Auflöfung der Kirchgemeinde, deren Eriftenz die Berfajlung

garantirt; die Verfallung kann aljo diefe Konjequenz nicht

wollen, jondern fie fann die Wirkungen jenes von den Appellans

tinnen angejprochenen Prinzipes nur in dem Umfange und

Maße anerkennen, als e3 eben nicht zu jener Konjequenz führt;
d. h. jener Verfaffungsgrundfag Fan feine volle Wirkung exit

dann entfalten, wenn die mögliche, aber fchwierige Loslöfung

der fämmtlichen Seziehungen der Diffidenten zur Pandes-
kirdje auf dem Wege der Weiterentwiclung der für diefe

Rerhältnilfe beftehenden Gefeßgebung fattgefunden haben wird,

denn die in der Berfaffung klar ausgelprochene Stellung des

Staates zu den- Kirchgemeinden [ehließt eine Interpretation

des von den Appellantinnen angeführten Berfallungsgrund-

faßes, die zur Auflöfung der Kirchgemeinden führen würde,

aus.

Demnach hat der Negierungsrath,

nach Einfiht eines Antrages der Direktion der Yuftiz

gefunden:

Die Berufung der Beklagten. jei unbegründet

und erfannt;



I. Die Beklagten find zur Bezahlung der ihnen von det

Kirchgemeinde Andelfingen auferlegten Kirchenfteuer verpflichtet.
Il. Tragen diejelben die Koften, die legtinftanzlichen be-

ftehend in 5 Frl. Staats, 2 Frf. Kanzler, 2 Fıl. Weibel,

nebjt den Stempel- und Augfertigungsgebühren.
m. Mittheilung an a. die Parteien, b. den Bezirkgrath

Andelfingen, c. die Direktion der ZJuftiz.

Actum Zürid, den 24. Juni 1871.

Im Namen des Yegierungsrathes,
Der Präfident:

Sieber.
Der zweite Staatsjchreiber:

Bophard.

Ueber diefe Entjcheidung bewerten fi) die Diffidenten
beim Bundesrathe, worauf fie von demjelben den Bejcheid

erhielten, daß er zur Zeit nicht in der Lage jei, auf die Be

jchwerde einzutreten, e3 ihnen vielmehr überlafjen müfle, „in

eriter Linie fih an den Kantonsrath von Zürich zu wenden,

welchem die Dberauffiht über die Regierung und die Hand-

habung der Kantonzverfafjung zunächft zuftehe”.
Gemäß diefer Weilung legte nun Hr. X. Härlin, Advofat

in Zürih, mit Eingabe vom 11. Dezember v. $., Namens

der Dijfidenten, deren Bejchwerde dem Kantonsrath vor.

Aus diejer Eingabe ift bezüglich der faktiihen Verhält-
niffe, joweit diejelben nicht bereit3 in dem bisherigen mitge-

theilt find, nur bezüglich der Familie Sulzer noch Folgendes
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hervorzuheben: Vom November 1857 bi3 Mai 1865 habe
diefe Familie in der franzöfifchen Schweiz gewohnt, fte jei

_ alfo von Andelfingen abwejend gewejen, als am 1. Mai 1859

die Kirhthurmbaute von der Gemeinde bejchlofjen worden;

wäre fie aber auch anmwejend gewejen, jo hätte fie nach der
Beitimmung des 8 2 des Kirchengefeges vom 25. Dftober 1831,

als der reformirten Kirche nicht” angehörig, dabei nicht mit-

jprechen dürfen.
Sn rechtlicher Beziehung hält Herr Härlin der Motivi-

rung de3 regierungsräthlichen Entjcheides folgende Betradhtung

entgegen :

1. Art. 63 enthalte eine Halbheit und einen Widerjprud)

in fi jelber, nämlich den, daß er auf der einen Seite jeden

Zwang in Glaubensfahen ausjchließe und bejtimme, daß die

Landesfirhe und die übrigen Eirhlihen Genofjenjhaften

ihre Kultusverhältniffe jelbftftändig ordnen, auf der andern

Seite dann aber erkläre, daß der Staat im Allgemeinen die

bisherigen Leiftungen für firchliche Bebürfnifje übernehme.

 Diefe lestere Beftimmung enthalte offenbar eine Bevorzugung

der Zandezfiche, aber auch zugleich einen Zwang und ein

Unrecht gegen die Diffiventen, indem dieje, während fie für

ihren eigenen Gottesdienft nicht unbedeutende Opfer bringen,

zu Beiträgen zur Verherrlihung eines andern Kultus, den

fie verwerfen, gezwungen werden.

Db bei Gutheißung der Auffaffung der Diffiventen die

Kirdigemeinden im Kanton fortbeitehen Eönnen oder nicht,

fönne ihnen — den Diffiventen — völlig gleichgültig fein,

denn der Wirkungsfreis diefer Gemeinde beziehe fich auf eine

Kirche, mit welcher fie nichts zu Ichaffen haben.

2. Betreffend die befürchteten mafjenhaften Austritte aus

der Landeskirche, ihr daheriges Zufammenbrechen und die

Berlufte ihrer Kreditoren, frägt Herr Härlin, ob eine Kirche

werth jei, zu bejtehen, für deren Erhaltung ihre Angehörigen
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nicht einmal zeitweife das geringe Opfer von einigen Franken

zu bringen im Etande jeien. Er glaubt nicht, daß Diejenigen,

welche bisher zur reformirten Kirche gehalten, wegen einer unbe=

deutenden Steuererleichterung aus derjelben austreten und zu

einer andern Olaubensgenofenjchaft übertreten werden. Webri-

gens haben die Diffidenten feinen Theil an den von den Kicchge-

meinden fontrahirten Schulden, und jodann. habe der Itegie-

rungsrath nicht für die Kreditoren der Kirchgemeinden, wohl

aber für den Volug der Verfaffung zu jorgen.

3. Daß die Führung der Civilftandsregifter nicht -längft

anders geordnet worden, jei nicht Schuld der Difjiventen.

Mebrigens tragen fie hiefür dur die Staatsiteuer an die

Befoldungen der Geiftlihen der Landezfirhe genügend bei.

Anbelangend die Gloden, Kirchenuhren u. |. f., jo können dieje

von den Diffidenten jehe wohl entbehrt werden, und e3 jei

auch noch Niemanden eingefallen, diejelben zu andern als zu

ficchlichen Zweden anzufchaffen. Wolle einmal eine bürger-

liche Gemeinde al jolche Kirchen und Gloden zu politiihen

oder polizeilichen Zweden anfchaffen, dann werden vielleicht

au die Diffiventen dabei fein, bisher aber jei dieß nicht

gejchehen und daher jeien fie bevehtigt, ihre Beiträge zu ver

weigern.
Bezüglih der Kichhöfe ftehe nichts im Wege, daß der

Staat oder jede Gemeinde für fich jofort die Bedingungen

der Benugung des Friedhofes jtatuire und den Difjiventen

auferlege, was jie für die Mitbenugung zu vergüten haben.

4. Im Nekurfe Eljener habe der Negierungsrath eine

gerechte, einleuchtende und natürliche Entjeheidung getroffen,

und zwar auf Grundlage des Art. 63, der fih aber nicht

bloß auf die Eatholifche, Jondern auch auf die veformirte Kir»

hengenojjenjchaft beziehe.
5. Endlich wird auf den Entwurf der neuen Bundeg-

verfaffung, wonad Niemand gehalten ift, für eigentliche Kul-
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tuszwede einer Konfejfion oder NReligionsgenofjenjchaft, der er

nit angehört, Steuern zu bezahlen, jowie darauf hingewie-

fen, daß in neuefter Zeit heruorragende zürcherijche Geiftliche

(die Herren Antiftes Finsler und Pfarrer Lang) die Befreiung

der nicht zu derjelben gehörenden von Kirchenfteuern für ein

Gebot der Gerechtigkeit erklärt haben.
Herr Härlin refümirte feine Eingabe in folgende zwei

Süße:
1. Sn der vielgenannten Entjheidung des Negierungs-

rathes vom 24. Juni 1871 liegt eine Verlegung des Art. 63

der züccherifchen Staatsverfafjung vom 18. April 1869.

2. Gegen diefe Verfaffungsverlegung rufen die Bejchwer-

deführer gemäß Art. 31 Ziff. 4 derjelben Verfafjung den Shuß

de3 Kantonsrathes an und beantragen, daß die genannte Re-

gierungsentjheidung als verfaffungswidrig aufgehoben und
die Bejchwerdeführer von Bezahlung der ihnen rechtswidrig

angefegten Kirhenfteuern und Koften befreit werden.

IV.

Die Beichwerde der Diffidenten wurde vom Kantons:
rathe an eine vom Bureau zu beftellende Kommiffion von

7 Mitgliedern zur Antragftellung überwiejen:
In der Commilfion mwaltete Meinungsverfchiedenheit da=

rüber, ob Artikel 63 der Staatsverfaffung lediglich den Grund»

fa des Ausichluffes des Glaubens: und Gewifjenszwanges

oder auch die Konjequenzen diejes Grundjaßes in öfonomijcher

Beziehung (Befreiung von Kirchenfteuern) aus;preche.

Die Mehrheit der Kommiffion jprah fih für die legtere

Anfiht aus, und zwar geftüßt auf folgende Betrachtungen :

1. Nah dem Wortlaut des Art. 63, der jeden Zwang
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gegen Gemeinden, Oenofjenihaften und Einzelne in Glaubens:

und Kultusjahen ausjhließt, jei unzweifelhaft der Zwang,

an Kultugbedürfniffe einer Genofjenfhajt oder Kirchgemeinde,

der man nicht angehöre, Steuern zu zahlen, mit inbegriffen,

auch wenn diefe Art des Zwanges nicht augdrüdlich ange:
führt fei.

2. Der Umftand, daß die Beftimmung des erften Ver-

fajjungsentwurfeg vom 3. Dezember 1868, wonad) für die

rein Eirhlichen Bebürfniffe der Kirchgemeinden nur diejenigen

Gemeindeangehörigen fteuerpflichtig fein follten, melde der

betreffenden Eirchlichen Genofjenfhaft angehören, in der erften

Berathung des Verfaffungsrathes aufgenommen, in der zwei:

ten dagegen fallen gelafjen worden, fönne an diejer Augle

gung de Art. 63 nicht3 ändern, und zwar um jo weniger,

al3 nicht nachweisbar fei, daß das Motiv, aus welchem diefe

Beltimmung geftrichen worden, die Beibehaltung der Steuer:

pflicht der Diffidventen angeftrebt habe, vielmehr fi aug dem

Votum des Herrn Antiftes Finzler, auf deffen Antrag dieje

Streihung erfolgt jei, auf die Nichtigkeit diefer Interpretation

der Mehrheit jhliegen Lafje, indem Herr Finzler erklärt habe,

er könne prinzipiell nicht viel gegen die Entlaftung der Diffi-

denten einwenden, nur möchte er diefelben nicht durch eine

befondere Beftimmung in der Verfaffung förmlich aufftacheln,

aus der Zandezfirche zu treten.

3. Abgejehen von diejer dem Artikel felbft und feiner

Entjtehungsgef&hichte entnommenen Interpretation fei in Fäl-

len, wo eine Verfajlungs- oder Gejegesbeftimmung mehr ala
Eine Auslegung zulaffe, die liberale Auffaffung angezeigt.

4. Auch) der Negierungsrath habe durch jeinen Rekurjal-

entjcheid in Sachen Eljener die Richtigkeit der Auffaffung der

Dijliventen anerkannt und in der Angelegenheit der Lektern

nur die Schwierigkeit der Ausführung diefer Auffaffung betont.

Diejer Standpunkt jei num aber ein unhaltbarer, denn
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nad) Art. 4 der Uebergangebeftimmungen müfje Art. 63 jchon
vor jeiner Weiterentwidlung durch die Gejeßgebung zur An:

wendung gebracht werden.

Die Befürchtung des Ruines der Kirchgemeinden in Folge

majfjenhaften Austrittes von Dijfiventen jei unbegründet. Die

Möglichkeit von Austrittserflärungen aus der Landeskirche

jei allerdings vorhanden; aber es jeien diefe Erklärungen

nicht in großem Umfange wahrjcheinlih. Vorerft müfle nämz-

lich diejer Austritt vor der Verlegung einer Steuer erklärt

werden, und e3 werde fich zu diefem, immerhin ernften Echritte

Niemand bloß wegen einer unbeveutenden Sirchenfteuer ent

Ichließen. Sodann feien, wenn eine Kirchgemeinde Schulden

habe, diejes nicht Schulden des Einzelnen, jondern der juri-

ftiihen PVerfon, und wenn heute ein Bürger aus einer Ge-

meinde wegziehe, woran ihn Fein Gläubiger ver legtern hin-

dern Tönne, jo jei er ja auch frei. Cndlich Fünne die Ntege-

lung derjenigen Koften, welche den Kirchgemeinden im Snterefje

fammtlicher Konfejfionen ohne Unterfchied erwachjen, in Zus

funft au auf anderem Wege, 3. B. durch) Beiträge der

‚politiichen Gemeinden, welche alsdann auch die Dijfiventen

treffen würden, bewerfitelligt werben.
5. Endlich enthalte auch der Entwurf einer neuen Bunz-

‚desverfaffung in Art. 48 die ausdrüdliche Beitimmuug, daß

Niemand gehalten fei, Steuern zu bezahlen, welche für eigent-

liche Kultuszwede einer Konfeffion oder NReligionsgenofjenichaft,

der er nicht angehöre, auferlegt werden, — eine Beltimmung,

melde auch im Geilte der Zeit liege und der Grundtendenz

unferer Berfaffung entipreche.

Die Minderheit der Kommiffion anerkannte zwar eben-

falls ganz entjchieden, daß Befreiung der Dilfiventen von

Steuern für fichlige Bedürfniffe der Kirchgemeinden eine

durchaus zeitgemäße und nur billige Forderung tft, glaubte

aber, e3 ftehen einer interpretation und unmittelbaren An-
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wendung des Artifel 63 der Verfaffung in diefem Sinne die

Vorgänge bei Entjtehung des bezeichneten Artikels entgegen.
Sie ftügte fich dagegen auf folgende Momente:

1. Nach den Berathungen im Verfaffungsrathe und den

verjchiedenen Stadien, welche der Artikel 63 nad) feinen ge

genwärtigen Bejitandtheilen durchlaufen, jowie nad) dem Gange

der Debatten und den gleichzeitigen Neußerungen in der Prefje

fönne nicht der mindefte Zweifel darüber walten, daß die

Beltimmung: „SIeder Zwang gegen Gemeinden, Genofjene

haften und Einzelne ift ausgejchloffen” fich lediglid) auf kird-

lidj-veligiöfe Akte, nicht aber aud) anf Stenerfragen beziehe.

Daß die der Sinn der Beitimmung jei, gehe insbejonvere

aus den Boten- der Herren Dr. Wille, Regierungsrat Ziegler

und BleulersHausheer in der Situng des Verfaffungsrathes

vom 30. November 1868 hervor, wo namentlich leßteres

Mitglied, ohne daß gegen jeine Anfiht Widerfprud erhoben

worden, e& al3 felbftverfändlid, erklärt habe, daß hier nur

von einem Bwange in kirchlich-religiöfen Angelegenheiten die
Rede fein könne,

2. Für diejelbe Auslegung jpreche der bezeichnende Ume

jtand, daß der bei der erften Berathung der Verfaffung in

Art. 63 angenommene Zujag: „Für die rein Eichlichen Be

dürfniffe der Kicchgemeinden find nur diejenigen Gemeinde

angehörigen jtenerpflichtig, welche der betreffenden Firchlichen

Genofjenihaft angehören” in der zweiten Berathung auf den
Antrag des Herin Antiftes Finsler wieder geftriechen worden.

Nah der Stellung der Parteien und der Lage der Sadıe,

wie fie damals bejtanden, habe diefe Streihung unzweifel-

haft den Sinn gehabt, die Steuerpflicht aller Derjenigen,

für einftweilen fejtzuhalten, welche nicht dem Fatholifchen oder

dem iSraelitiichen Glaubensbefenntnife angehören.

Von diejer Genefis des Art 63 ausgehend, heißt es im

betreffenden Berichte, Fanıı die Minderheit der Commiffign
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die Auslegung, welche die Bejchwerdeführer demfelben geben
wollen, und die au der Negierungsrath feinem Beichluffe
vom 5. März 1870 in Sachen Elfener zu Grunde legte, in
jeinem Bejchluffe vom 24. Juni 1871 aber durch anderweitige
Betrachtungen erjeßte, nicht als die richtige anerkennen; fo
jehr fie die Wünjchbarfeit einer joldhen Interpretation nicht
nur begreift, jondern auch felbft empfindet.

Gleihwohl hält fie beide Beichlüffe in ihrem Dispofitiv

für richtig, weil nad) ihrer Ueberzeugung:

1. Der Fall Elfener mit oder ohne die neue Verfaffung

zu Gunften de3 Nefurrenten hätte entjchieven werden müffen,
da die katholifhen Genoffenfchaften in Zürich und Winter-
thur nicht wie die fatholiihen Gemeinden in Dietifon und
Rheinau Kirdigemeinden im Sinne des Gemeindegefehes find,

jondern nur im Sinne der $$ 6 und 7 des Gejeges betreffend
das Eatholiihe Kirchenweien, da überdies in & 29 desjelben
Gefeßes ausdrüdlich beftimmt wird, daß diefe Gemeinden
ihre Steuern nur von ihren Glaubenggenofjen erheben können;
und

2. Der Umftand, daß der Negierungsrath feinem Be:
ihluffe vom 24. Juni 1871 nicht einfach die genetijh allein
richtige und zuläffige Interpretation des Art. 63 der Ver:
faffung, jondern unhaltbare Gründe zur Unterlage gegeben
hat, die Richtigkeit des mit jener interpretation in Weber:
einftimmung ftehenden Dispofitives des Bejchluffes nicht be-
einträchtigen fann.

Die Mehrheit der Commiffionftellt hienach folgenden Antrag:

Der Kantonsrath
in Erwägung:

1. Daß nad Ziffer 4 der Uebergangsbeftimmungen zu
ver Verfaffung Art. 63 der legteren zu denjenigen Verfafjungs-
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beftimmungen gehört, welche fofort und Schon vor ihrer Weiter:
entwidlung dur die Gejeßgebung zur Anwendung fommen;

2. Daß Lemma 2 des Art. 63 jeden Zwang in Glaubens-
und-Kultusfacdhen gegen Gemeinden, Genofjenihaften und
Einzelne ausjchließt, — als ein folder Zwang aber die For-
derung angejehen werden mußte, e3 jolle Jemand an die
Ausgaben für Kultuszwecke einer kird)licen Genoffenfaft,
der er jelbit nicht angehört, beifteuern ;

3. Daß hienad) die Diffidenten den Art. 63 nad) feiner

Intention unzweifelhaft richtig auslegen, indem fie die Io:
gijhe Conjequenz feines Wortlautes aus demfelben ziehen ;

4. Daß aud die angefochtenen vegierungsräthlichen Ent-
I&eidungen auf diefer Auslegung des Art. 63 bafiren und
nur die Opportunität ihrer Ausführung beftreiten, daß e8
aber unzuläffig ift, wegen praktifcher Schwierigkeiten, welche
nad der Anfiht des Negierungsrathes die jofortige Aus:
führung diefes Artilel8 mit fi) bringen würde, die An-
wendung des lebtern bis nad Erlaß eines Tachbezüglichen
Gefeges zu Derfchieben, — -übrigens diefe Schwierigkeiten
nicht jo bedeutend find, wie fie der Negierungsrath fhildert;

5. Daß nichts defto weniger dem Gefuche der Diffidenten
(Ziffer 2 de3 Nejume ihres Anwalts) nicht etnjprochen wer:

den Fan, indem der Negierungsrath nad Art. 40 Ziff. 5

der Verfaflung innerhalb feiner Kompetenz gehandelt hat und

e3 dem Kantonsrath nicht zufteht, vechtskräftige Enjcheidungen
einer Verwaltungs: oder Yuftizbehörde aufzuheben;

6. Daß e8 aber, um Schwankungen in der Praris zu

vermeiden, al3 zwedmäßig erfcheint, das in Frage liegende

Verhältniß, namentlih auch mit Bezug auf die Form des
Austritteg der Diffidenten aus der ur aein
Gefeh zu reguliren:

befähließt.
1. Ueber die Eingabe der Diffidenten wird im Sinne

der Erwägungen zur Tagezorbnung gejehritten,
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2. Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Kantonsrathe

mit möglichkter Beförderung zu Hegulirung der in Frage

liegenden Angelegenheit reinen Gefeßesentwurf zu hin-
terbringen.

Dagegen ftellte die Minderheit, gejtügt auf ihre oben

angeführten Betrachtungen, zugleich aber von der Weberzeugung

durcchdrungen, daß die Entlaftung der Diffidenten von Steuern

für fichlie Zwede der Kirchgemeinden eine Aorderung der

Gerechtigkeit und zeitgemäßer Geftaltung der Verhältniffe

der Kirche zum Staate, wie der eigenen Entwidlung der

proteftantiihen Kirche ift; daß ferner diefes Ziel am ein-

fahjften durd) eine auf dem Wege der Gejeßgebung zu be-

wirkende, erweiternde Interpretation des Art. 63 der Ver:

faflung erreicht werden fann, folgenden Antrag :

Der Kantonsrath,

in Erwägung:

1. dab Art. 63 der Verfafjung gemäß; feiner Entftchung

in dem Sinne auszulegen ift, e8 beziehe fi) der in Lemma 2

ausgejprochene Ausihluß von Amwang nur auf kirdlic)-reli-

giöfe Akte, nidt aber auf die Befreiung von Steuern für

Zwecke der Tandeskirdhe;

2. daß jomit von einer Verfafjungsverlegung gegenüber

den Bejhmwerdeführern nicht gejprocdhen werden Fann ;

3. daß hingegen eine erweiternde Interpretation des

Art. 63, Lemma 2, im Sinne der Entlaftung von Dijfiden-

ten von Steuern für Firchliche Bedürfniffe der Kirchgemeinden

als einer zeitgemäßen Geftaltung der Eirchlihen Verhältniffe

und einer Forderung der Gerechtigkeit entjprehend in hohem

Grade wünjhbar erjcheint;

4. daß eine folde Interpretation zu geben nur dem Ge-
feßgeber, d. h. dem Volke, zukommen kann und befürderliche
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Anrufung defjelben im Snterefje einer ruhigen und richtigen

Entwicklung der bezüglichen Verhältnifje liegt;

beihließt:

1. Ueber die Eingabe der Diffidenten, fomweit diefelbe eine
Beichwerde gegen den Negierungsrath wegen BVerfaj-

fungsverlegung enthält, wird zur Tagesordnung ge

johritten.
2. Dagegen wird der Negierungsrath eingeladen, dem

Kantonzrathe mit möglichfter Beförderung zur Reguli-

rung der in Frage liegenden Angelegenheit einen Ger-

feßvsentwurf im Sinne einer billigen Entlafung der

Diffidenten-3u hinterbringen.

Der Kantonsrath erhob am 23. April 1872 den An-
trag der Commiffionsmehrheit zum Befchluffe, indem er die

von derjelben beantragten Erwägungen um folgende vermehrte:

7. daß übrigens auf die Frage, ob nicht die vorliegen-

den Streitigkeiten nad) $ 2 litt. b de3 Gefeßes über die Strei=

tigfeiten im DVerwaltungsfahe hätten als Rechtsiache behan-

delt werden jollen, nicht eingetreten werden fatın, weil ein

Stompetenzkonflift nicht befteht.

V.

Veranlaßt durch diefen Beihluß des Kantonsrathes reichte

Herr Härlin Namens der Dijjiventem dem Negierungsrathe

ein Gefud; um Wevilion des reyierungsräthliden Befchluffes

vom 24. Suni 1871 ein.

Bezüglich dejjelben faßte der hohe Negierungsrath am

2. November 1872 folgenden Beihluß:

An Saden
de3 Heren VW. Härlin Namens der Zürcher und Andelfinger
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Diffidenten, betreffend Gejuh um Nevifion des regierungs-

räthlihen Beihluffes vom 24. Juni 1871,

bot fi ergeben :

A. Unter Berweifung auf den Beihluß des Kantons

tathes vom 23. April d. 3. und der denjelben zu Grund ge:

legten Erwägungen verlangt Herr Härlin Nevifion der regies

tungsräthlihen Beihlüffe vom 24. Juni 1871, betreffend

Auferlegung von Kirchgemeindefteuern, indem er bemerkt, er

hätte nach dem Beichluffe des Kantonsrathes, durd welchen

den Diffiventen Recht gegeben worden, an den Bundezrath

gelangen Fünnen, der, nachdem der Kantonzrath geiprodhen,

fi) faum mehr für infompetent erklären würde, einen mate-

riellen Entjcheid auszufpredhen; er habe e8 aber vorgezogen,

die Frage an der Hand des Fantongräthlichen Beichlufjes noch)

einmal dem NRegierungsrathe vorzulegen; er halte die Bejpre-

hung derjelben für erfhöpft und lafje fi daher nicht auf

Wiederholungen ein; für das Gefjuch jprehe der Entjcheid

des Kantongrathes, der Wortlaut, jowie der Sinn umd GSeift

der Verfaffung, Billigfeit und Gerechtigkeit, der Geijt der

Zeit ze. Gegen das Gejuc jprehen nur Dpportunitätsgründe

entftammend algu großer Aengftlichfeit für den Beltand der

Kirehgemeinden.

B. Die Kichhenpflege Andelfingen, welcher da® Gejud

auf befondern Wunfeh zur Beantwortung mitgetheilt worden,

beantwortet dasjelbe im Wejentlichen mit Folgenden:

Dur das rechtskräftige Urtheil einer Gerichts: oder

Adminiftrativbehörde erwerbe die Partei ein Recht, das ihr

nicht mehr willfürlic von der ertheilenden Behörde entzogen

werden fünne; eine Nevifion jei wejentlih nur unter der

Vorausjegung möglich, daß ein Srrthum zum frühern Urtheil

geführt habe; ein joldher liege aber hier nicht vor, Der Be

ihluß des Kantonsrathes weiche allerdings von der Auffa)-

jungdes. Negierungsrathes etwas ab; damit fei die Weglei-
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tung gegeben für Abfafung eines künftigen, diefe Berhält-

niffe befchlagenden Gefeßes; auf den Entjcheid in der vorlie-

genden Steuerfrage habe derjelbe Feine Bedeutung; der Kan-

tonsrath fei übrigens aud nicht der zuftfändige Interpret der

Berfaffung und e8 habe derjelbe in feinem Beichluffe nichts

gejagt, woraus die Revifion des vegierungsräthlichen Beichlufjes

im Sinne der Steuerbefreiung der Andelfinger Difjiventen

folgern würde, er habe lediglich die Anficht ausgejprocden,

daß die Diffiventen vom Tage der Annahme der Verfafjung

an frei fein jollten von Steuern der Kirchgemeinden für rein

fichlihe Zwede; er habe aber zugleich anerkannt, dadie

Ausfcheidung dellen, was Aultuszweck fei, erft noch durd) ein

bezügliches Gefeß gefchehen mülle.
Nach dem regierungsräthlichen Entfcheide Felbft feien die

von Andelfingen geforderten Steuern nicpt für bloße Fiultus-

zwecke erhoben worden. Die Steuerfrage für Andelfingen

liege nicht ganz gleid) wie diejenige für St. Peter in Zürid),

indem auf der einen Seite die Orgel und auf der andern

Seite Kichthurm und Geläute nidt in gleicher Weife und

in gleichem Mafe als Aultuszwecke zu bezeichnen jeien, je-

dertfalls Eönnen die Diffidenten nit von allen umd jeden

Steuern, welche bisher unter dem Namen von Kirchenitenern

bezogen werben, befreit werden.
E3 fommt in Betradt:

1. Das Revifionzgejuch gründet fih im Wejentlihen auf

den Fantonsräthlichen Beihluß vom 23. April d. 3. Diejer

ging nun dahin, daß im Sinne der Erwägungen. über die
Eingabe der Diffidenten zur Tagesordnung gejchritten werden

fole. Die fantongräthlihen Erwägungen, welche hier in Be

trat kommen, find folgende:

a) Lemma 2 des Art. 63, der jofort zur Anwendung ger

fommen, jhließe jeden Zwang in Glaubens: und Kul-

tugfahen gegen Gemeinden, Genoffenihaften und Ein-
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zelne aus; al3 ein jolher Zwang müfje au die For:
derung angejehen werden, e8 jolle Semand an die

Ausgaben für Kultuszwede einer Firhlichen Genoffen-
haft, der er jelbjt nicht angehöre, beifteuern;

b) Die Difjiventen legen diefen Art. 63 nad feiner Sn-

tention unzweifelhaft richtig aus, indem fie die logijche

Konjequenz jeines Wortlautes aus demjelben ziehen;

ce) Auch der angefochtene regierungsväthliche Entfcheid bafire

auf diefer Auslegung des Art. 63 und beftreite nur die

Opportunität ihrer Ausführung ; e3 erjcheine aber als

unzuläßig, wegen praftiicher Schwierigkeiten, welche nad)

der Anficht des Negierungsrathes die jofortige Ausfüh-
rung diejes Artifels mit fich bringen würden, die An-
wendung des legtern bi3 nach Erlaß eines jachbezügli-
hen Gejebes zu verjhieben, um jo mehr, ala die
Schwierigkeiten nicht jo bedeutend jeien, al8 fie der
Negierungsrath jchildere.

2. Durd diefe Erwägungen hat der Kantonsrath in

jeiner Mehrheit fi unzweifelhaft zu Gunften der Auffafung

der Dijjiventen ausgejprochen, wenn er auch anerkannte, daß

er formell nicht berechtigt jei, den Bejchluß des Regierung:
rathes aufzuheben und defwegen zur Tagesordnung jchritt.

3. Wenn die Frage zu erörtern ift, ob Grund genug

vorliege, auf das Nevifionsgejuch einzutreten, jo muß vor
Allem daran feitgehalten werden, daß der Umftand, daß in

diejer Materie die Mehrheit des Stantonsrathes eine andere

Anfiht ausgejprochen, als der Negierungsrath, an fich nicht

zur Folge haben müßte, eine Nevifion zu begründen, da die

Stellung des Regierungsrathes hier eine vollitändig unab-

bängige it und auch vom Kantonsrathe als jolhe anerkannt
- WUTDe.

4. Brinzipiell läßt fih dagegen nicht3 einwenden, daß

unter dem in Art. 63 der VBerfaflung verjtandenen Zwang
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gegen Gemeinden, Genofjenfhaften und Einzelne aud das
verftanden jei, wenn fie angehalten werden wollten, an Ausga=

ben für Kultuszwede anderer irchlicher Genofjenihaften beizu:

fteuern; wenn diefer Zwang auch vorher geübt worden, jo jollte
er mit dem Tage des Inkrafttretenz der Verfaffung da, wo folche

Ausgaben fih klar und beftimmt als fpgzielle Kultusausga-

ben einer kirchlichen Genoffenfchaft darftellen, aufhören. E3
trifft dieß vor Allem Herftellung von Räumlichkeiten, die ledig-
lid) zu Aultuszwerken einer andern Genoffenfgaft, hier der
evangeliichen Landesficche, zu dienen haben, fowie innere
Einrihtungen jolder: Beheizungen, Herftellung von Mitteln
zu Hebung des Cultus (Erbauung von Orgeln) 2c., für deren
Benugung von den außerhalb der Genofjenfchaft Stehenden
weder ein Necht beaniprucht no faktiih ein Gebrauch ges
macht wird. E3 ift hier um jo eher möglich eine Ausjchei-

dung zu treffen, al3 im vorliegenden Falle in der St. Peters-

gemeinde und zwar jeit Inkrafttreten der VBerfaffung die
Ausgaben jpeziell budgetirt und dafür die Erhebung einer
Steuer defretirt wurde, Um in diejer Beziehung richtig vor-
gehen zu Können, läßt fih au im Allgemeinen die Zumu-
thung mit vollem Rechte gegenüber den Gemeinden machen,

derartige Ausgaben gejondert zu halten umd dafür befondere
Steuern zu beziehen; e3 Tann diejes durchgeführt werden,
ohne daß ein Spezialgejeß dafür erlaffen wird.

5. Dagegen läbt fich- nicht beftreiten, daß nad unjerer

Gemeindeorganijation den Kircigemeinden, abgejehen von der

Bejorgung des Armenwejens, Aufgaben zu erfüllen übertragen

find, die nicht al3 Tedigliche Kultusangelegenheiten zu betradh-

ten find; jo ift die Anlegung und Unterhaltung von Begräb:

nißplägen nicht jelbftverftändlie Kultusangelegenheit, jondern
e3 haben diejelben vor Allem auch janitätspolizeiliche Bedeu:
tung und fönnen nur, joweit fie fonfeffionell ausgejchteven
find, den Konfeffionen zu bejonderer Benugung und ‚Belor-
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gung — immerhin au, dann unter jtaatlicher janitätspoli-
siliher Auffiht — überlafjen werden.

Der Negierungsrath,

nad Einficht eines Antrages der Direktion des Innern,
bejchließt:

1. &3 jei das Nevifionzbegehren, joweit dasjelbe fie) nicht

auf Steuerforderungen für Begräbnißpläße (]. Erwäg. 5) be

zieht, begründet.
II. Tragen die Vetenten bie Ausfertigungs- und Etenmel

gebühren.
IN. Mittheilung an Heren Härlin in Zürich zu Handen |

der Zürcher und Andelfinger Diffidenten, an die Kicchenpflege

St. Peter und Andelfingen.

Züri, den 2. November 1872.

Bor dem Regierungsrathe,
Der Staatzjähreiber:

Keller.

b
Ki

A

 


